
DAS SYNClfRONISTISCHE 1(APrrrEL DES
GELLIUS

(Noct. Att. XVII 91).

In dem bunten Allerlei seiner attisohen Nächte hat Gellius

auch ein historil.'ches Kapitel eingestreut. Er gibt XVII 21 eine
kurze synohronistisolle Uebersicht der politischen und der Literatur­
geschiohte der Grieohen und Römer für die Zeit von Roms Grün­
dung bis zum Beginn des zweiten punischen {{riegs 1. Sein Absehen
ist hauptsiioblicb darauf gericbtet, fiir die Lebenszeit beriihmter
Männer leiobt behIlItliebe Anhaltspunkte an bel,annten Daten der

politisohen Gesobiobte zu gewinnen 2. Bei der Abfas8ung des
Kapitels hat er, wie er selbst im Eingang bemel'ltt, niellt el'st
ad boc das Material gesammelt, sondern er hat nur frUller ge­
maohte Exzerpte zu einem Ganzen vereinigt. Daraull ergeben
sich zwei Fragen: 1. Aus welchen Quellen sind die einzelnen
synohronistischen Angaben exzerpiert? 2. Wie ist GeHius bei
ihrer Zusammenstellung verfahr'en?

1 Die duroh dieses Programm gesteokten Grenzen wt'rden nach
beiden Riohtungen etwas übersohritten, il1l~em Gellius am Anfang, in
der Form einer praeteritio, die nm:h vor Roms Griindung lebenden
Griechen Homer und Hesiod erwähnt, und am Schluss eine kurze Auf­
zählung römischer Diohter anfügt, die nach dem Beginn des 11. l'un.
l{rieges lebten. Unausgesproohen, wenn auch vielleicht nioht unbe­
wusst, liegt darin das Geständnis, dass die Litemtur bei den Griechen
schon vor jener Periode (753-219 vor Cbr.) blühte, bei den Hörnern
aber erst nach derselben reichlichere Pflege fand.

l! Aus der römischen Geschichte hat er dazu benutzt: zuerst die
einzelnen Könige, dann Epochen der Verfassungsgeschichte (§ 11 Volks­
tribunen, § 15 Dezemvirat, § 19 Konsulartribunen, § 27 el'ster plebeischer
Konsul) und Kriege (§ 11 Volskerkrieg, § 1~ Cremera, § 17 Fidellaten­
und Aequerkripg, § 20 Vejis Eroberung, § 22 Gallisohe Katastrophe,
§ 3U Samniterkrieg, Kaudium, § 37 Pyrrhus, § 40 Erster pun.
§ 41i Zweiter pun. Krieg), Zu beachten sind die Ausdrii('ke in § 11:
Vu1soos, qui turn hostes erant, und in § 17: hoetes tune populi Romani
fuerunt Fidenates atque Aequi. Sie stehen gewiss in beabsiobtigtem
Gegensatz zu 'pugnam illarn inclutam Mal'uthouiam' (§ 9) und zu 'bel­
lum in terra Graecia maximum Peloponnesiacum' (§ 16) und wollen
hervorheben, wie klein Rom noch war, mit wie unbedeutl:'ndell Nachhar­
völkern es sich herumschlug zu einer Zeit, wo in Griechenland schon
welthistorische Kämpfe geführt wurden.
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Ge1lia" sagt, er lJabe die Angaben übel' die Lebenszeit
llel'vorra~ender Männer erzerpiert ex 1i b 1'1 s q u ich r 0 nie i
appellantur. Namhaft gemacht hat er nur die Cbronioa des
ComaHue Nepos (§ 3 und § 8; über § 24 s. S. 254). Ein andel'cs
synchronistisch angelegtes Werk wird niobt zitiert. Man llat des­
halh vielfach die Chronicorum Iibri tres des Nepos für die Haupt­
qneUe des Kapitels gehalten. Abel' verschiedene Ansdrücke spre­
chen dafül', dass er aus meIn' als einem chronikalischen Werl, sicll
AuszUp:e gemacht 11at. Er die ~Jx:zerpte seien an ver­
llcl1iedenen AufenthaltBorten (val'iis diversisqne in 10ciR), also
auch zu verschiedenen Zeiten l entstanden. Nun war er aber
gewohnt, sobaM er irgendein griechisches oder lateinisches Buch
in die Hand bekam, sich daraus SOf01·t unO. in einem Zuge alles
ihm Interessante zu notieren, um nachher das Buch selbst ent­
hehren zu ({(Innen (Praefatio § 2). Auch durch die Wahl der
verschiedenen Tempora (e:xcerpebamus, digessimus) ist daR Ex­
zerpieren von Chroniken als eine wiederholte Handlung dem ein­
maligen Akt der ZUflammenorduung deutlich gegeniIbergestelit.
Uitschl hat vermutet (Rh. M. 6, 1848, S. 510 = Op. phi1.lII449, 2),
dalls zu den von GeHius benutzten Chroniken die annaUum Uhri
tres des Varro gehört haben. Allein die von Ritscbl angefiihl'ten
GrUnde, daRS nämliclJ zweimal (§ 43 uml 45) ein anderes Werk
des ~a]'l'o (de poetis) und einmal (§ 24) Varro schlechthin zitiert
wird, sind fur eine Benutzung der Annales des Varro nicht be­
weisend, zumal es sich an letzterer Stelle nicht um eine chrono­
10giscllO, sondern um eine sll.Chliche Differenz handelt.

Erst Unger (Rh. M. 35, 1880, S. 13-17) ist es gelungen,
wenn auch nicht über den Verfasser, RO doch übel' die Art einer
7w"it"n neben Nepos von Gellius benutzten Chronik zu einem be­
stimmteren Resultat zu kommen, unrl zwar mit Hilfe der Chrono­
logie. Er llat dass die Rynchronistischen Ansä.tze des
Kapitels sich nicht alle aus der von Nepos befolgten Grund­
gleichung 01.7,2 0/1 Urbis z erklären lassen; vielmehr beruhen

1 Variis diversisque iu Ioeis (factas) steht im Gegensab zu nune
(digessimus). Unrichtig fasst L. Mereklin (Die Citiermethode U6W., 181)0,
S. 705) den Ausdruck va.riis diversisque in locis als identisch mit dem
in der praefatio § 3 gebrauchten indigeste.

2 Solin. I 27; et Lutatio (Romam placet conditam) olym-
piadis septimae anno seculldo. Da die Gründung allgemein auf die
Palilien (21. April), riu Fl'ühlingsftlst. gesetzt wurde, die Olympiadenjahre
aber im nochsommer wechselten, so ist nach Nepos 01. 7,2 0/1 Urbis



Das synchronistische Kapitel des

einige offenbar auf der Gl'undgleichnng o!. ß, 3 Oll Urbis, wei,cn
also auf eine Quelle hin, dje der varronischen Aera folgte. Ob
diese zweite Quelle nun gemde die Annales des Varl'o selbst
waren, UlUSS zllnäohl'lt nooh unentl3ohieoen bleiben; es ist dies
vielleiollt zu vorsohnell von Unger angenommen worden. Aber
die Tatsaohe ist unbestreitbar und gegenwärtig auoh allgemein
anerkannt, dass mehrere Zeitbestimmungen des Kapitels l1ich' auf
die lIepotische, sondern auf die varronische Gründnngsepoche
gestellt sind. Es ist das Verdienst UngerR, diesen (vorller nicht
beachteten Dnalismus der Datierung' zuerst ans Licht gestellt
zu lJaben. Abel' in der Einzela.usfUlll'llllg seines Gedankens, in
der Scheidung nepotischer und varronischer Zeitangaben, ist
Unger nicht überall gHicklioh gewesen. VOI' allem sind Reine
Ausfiihrungen daduroh beeinträohtigt, dass er über die römische
.Tabrzählung des Nepos einer ID. E. irrigen Ansicht huldigt I.

AURserdem ha.t er nicht sämtliclle Zeitangahen deR Kapitels he-

und andererseits 1 Urbis 01. 7, 2/3. Dass auch und römische
Historiker sich dieses Verhältnisses von Stadtjahren und
jahren bewusst waren und bei ihren Umsetzungen, wenn es möglich
oder nötig war, darauf Rücl,sicht nahmen, habe ich in meiner Schrift
über die römische Jahrzählung (Tüb. i 909) S. 108 ff. 123 f. zu
versucht. Auch bei Gellius XVII 21 werden sich dafiir finden.

1 Es ist von Nepos'Zeitrechllung llichtswdtermitSichel'heit
bekannt als das Gründungsdatum 01. 7,2 (denn die von Solin. 40, 4 mit­
geteilte nepotische Datierung ist vel'derbt überliefert, s. uuten 8. 249, 2).
Da ist es denn von vornherein das wahrscheinliohste, dass er ('benso
gerechnet hat wie die andern, die 01. 7,2 als Griindungsdatnm nennen,
z. B. Polybios, oder deren Zeitl'(:clmung darauf beruht, z. B.
dass er also für die Königszeit 244 Jahre rechnet, iu der republikanischen
Zeit aber im Unterschied von Varro ein drittes Dezemviraljahr zählt
und die 4 Diktatol'enjahre nooh nicht hat (Röm. Jahrz. S. lljö. 173 ff.l.
Unger dagegen nnd ihm folgend Soltau (R. ChI'. 426 unr! Phil. 58, f'75)
meinten, Nepos habe die republika.nisohe Zeit schon wj(~ Varro berechnet
(also mit 4 Diktatorenjahren und ohne tertius annus decemviralis);
dagegen' der Königszeit habe er nur 241 Jahre Diese Zahl
findet sich bei Soliuus; sie auf Nepos zurüc:,zuführen (Unger aaO. S 18 q,
ist ganz willkürlioh (vgl. meine Röm. Jahr? S. 285). Anoh
duroh die gellianischen Zl'itangaben wh'd keineswegs, wir: will, die
Vermutung bestätigt, dass Nepos die mit 241 J ,die r{'publ.Zeit
aber wie Varro berechnet habe. Seine Behauptung auf S. 17, dass die
bei Varro mit den Ziffern 3tH, :J64, 3fJ8, 400 bezeiolmeten
Amtsjahrc bei Nepos die Stadtjabrzillern ß:i2, ;J5r" 358, Hlil, 13:17
geführt haben, beruht teils auf ungenauer Interpretation, teils auf
willkürliohen Sohlüssen, wie bei den einzelnen Stellen werden wird.
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handelt und ist deflhalb auch der Frage nicht nähcl'getreten, ob
nicht etwa auch noch Spuren anderer.Jahl'ziihlnngsformen aussar
der nepotischen nud varl'Onischen sich konstatieren lassen. Ein
erneuter Versuoh, die bei den einzelnen Zeitangaben zugrunde
liegende Chronologie zu ermitteln, dUrfte deshalb nioht über­
flüssig sein 1,

Was die zweite Frage betrifft, wie Gellills bei der Zu~

sammenstellung der Exzerpte verfahren sei, so scheint mir die
Vorstellung, die lJnger sich davon gebildet 1lat, gänzlich verfehlt
zu sein. Gellius seI bill hat eine Andeutung gegeben, die ge­
wöhulirh tibersehen wird: easqlle nuno exeerptiones lostras variis
diversisqlle in Iods faelas cut'sill'! digessimns 2• D!u'llaeh bestand
fleine Tätigl\r.it hei der Redaktion des Kapitels offenbar llur darin,
daRs er die einschlii,gigon ~~xzel'pte oder vielmehr, um seine
Le!lpr nicht zu ermüden 3, nur einen ausgewählten Teil davon (§ 2)

1 L. Ru s ke (De A. Gellii font., Diss. Bresl. 1883, S. 33) hat
offenbar Aufsatz noch nicht gekannt; denn er weiss nicbts von
dem Duali~mus der Datierung als Hilf$mittel der Quellenscheidung und
sagt desbalb: quae cuiusque fuerint, certis finihus includere vereor. ­
Holzapfel (R. Chron. 188;). S. 24f>, 1) besprioht nur einen Teil der gell.
Angaben; er lässt ausseI' der varronisohen noch zwei andere Aeren von
Gellius befolgt sein, die VOll ihm sogenannte ältere offh:iello und die
pisonischc; s. dazu unten S. 247, I. 248,2. 2H3, 3. - W. So Han (Röm.
Chron" 1889, S. 426 f. und Pllil. 58, 1899, S. 558 ff.) ist in seiner Be­
urlleil.Ullll des Gelliuskapitels gauz VOll Unger abhängig. - H A. Sanders
(The annals ofVarro, Amer. Journ. of Phi!. 1902, S. 31. 44 f.) be­
zeiohnet vier Datierungen als varronische (§ 13, lG, 25. 40), die mn:h
schon von Holzapfel als solche erkannt waren. - C. Hosius (cd Gell.
1, 1903) sagt in der Quellenangabe (praef. p. 04) ohne nähert! Spezia­
lisierung, I{llpitel 21 sei entnommen ex Varronis annalibus et de poet~s

et Nepotis ohronioo.
2 Fr. Weiss in seiner GelliusübersetzlIng (Il, 187G) lässt oursim

ganz weg und übersetzt digessimus mit falsohem Tempus: "Diese ..
Auszüge will ioh nun hier der Reihe naoh aufführen".

8 Wie groBsen Wert Gellius darauf legte, fiir die delectatio der
Leser zu sorgen und ihrer Ermüdung vorznbeugen, hat Th. Vogel (Oe
N. A. compositione, in PhiI. Ahh. für M. Hertz, 1888) hervorgehoben.
Durch dreierlei Kunstmittel hat G. in unserem Kapitel das Interesse
zu fesseln gesucht, 1. indem er die Anachronismen des Sophisten als
absohreokendes Beispiel erwähnt, 2. indem er nicht mit pedantisoher
Gelehrsamkeit (acd atqne subtili oura). sondern mit historiae ßosouli
leviter inieoti die Leser zu traktieren verspricht, 3. indem er die Zahl
der in die Uebersioht aufzunehmenden Männer besohränkt (§ 2).
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in rhronologiscller Folge ordnete, und dieses Geschäft bezeichnet
er als ein eilig vorgenommenes 1. J~!l ist deahalb kaum anzu­
nehmen, dass er in den Originalwerken selbst, die ihm vielleicht
gar nicht mebr zur Hand waren, die Fundorte der Exzerpte
wieder nacllschlug, oder eine Zeitangabe der einen Quelle mit
einer solchen der andern Quelle für dasselbe Ereignis verglich.
Dies um so weniger, als es ihm bei seinen Angaben, die er als
historiae flosculi leviter iniecti bezeichnet, auf absolute Genauigkeit
gar nicht ankam. Er hat bei dem Exzerpieren, das noch nicht
von dem Gedanken an eine künftige Zusammenstellung und Ver­
öffentlichung geleitet war, nur den Zweck verfolgt, fiir die Lebens­
zeit beriihmter l\Iänner allgemeine Anhaltspunkte in der poli­
tischen Geschichte zu gewinnen, 11m sich dadurdl vor groben und
blamablen Anachronismen zu bewahren, wie sie ein von ihm als
ahsclueckendes Beispiel genannter tllophist in öffentlicher Rede
sich hatte zuschulden kommen lassen, indem er den Karneades
in die Zeit des mehr als 100 Jahre vorher gestorbenen Alexander
d. GI'. versetzte und den Panätios zum Freund des älteren statt
des jiingeren Scipio Africanus machte. Heber diesen bescheidenen
Zweck iet er auch bei der Redaktion des Kapitels nicht hinaus­
gegangen; denn er versichert ausdrücklich, dass el' grÜndliche
und tiefgehende eigene Forschung (am'is atque subtilis cura) nicht
als seine Aufgabe betrachtet habe.

Unger und ihm folgen!] SoHau hahen die Ansicht vertreten,
Gellius habe mehrfach Zeitangaben nepotischer und varronischer
Herkunft 'miteinander kombiniert und ineinander gewirre.
Wie weuig diese Meinung durch Gellius' eigene Andeutungen
nahegelegt und empfohlen wird, ist wohl ohne weiteres klar;
dasR sie bei einer gen auen Pritfung der Zeitangaben des Kapitels
sich llicht bestätigt, kann nur die Einzelbesprechung zeigen, zu
dei' wir 11unmehr iibergehen.

Wir fassen zuerst diejenigen Stellen ins Auge, an denen
Gellius für ein griechisches Ereignis ei11e römische
Ja h r e sza h I (ante oder post R011HLm conditam) giht j denn hei
solchen Angalwn lässt sich um leichtest<'n kontrollieren, ob das
nepotische oder das varronische ReduktiOl1sschema zugrunde liegt.
Es sind fünf Stellen:

1 Dass die 20 BÜcher N. A. Überhaupt von Gellius in grosser Eile
zusammengestellt wurden, hat Th. Vogel (aaO. S. 11 f.) aus mehreren
Indizien nachgewiesen: suspiceris propera.sse emu, ue mors sibi obroporet.

Rhein. :\Ins. f. Philol. N. F. LXVI. ]6
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I. ~tnte Romam conditanl annis cireitel' 1110 - Homel' I§ 3),
2, anno 260 post 11.. c, aut non longe amplius - Marathon (§ 9j,
3, circa annum fere post o. R. 323 Beginn d. pelop.

Kriegs (§ 16).
4, ad anllum fere conditae urbis 347 30 Tyrannen in

Athen, Dionys in
Syrakus (§ 19),

5. circa annum urbis oonditae 400 - Thronbesteigung
Pbilippll (§ 28).

ad 1. Die Zeitangabe flir Homer (etwa 160 Jahre vor
Roms Gründung=c. 910 v. Cbr.) stammt nach Gellius ausdrlicklioher
Angabe aus dem ersten Buch der C11ronika des Gorneliu!! Neposl.

Gellius teilt aber noch einen anderen Ansatz mit, den
Cassius in prima annalium gab: annis post bellum Troianum
plus (Rhode vermutete: plus minus) centum atque sexaginta,
Der Untersohied besteht nicht bloB8 darin, dass Cassius den
Homer viel früher ansetzt als Nepos (denn 160 Jahre nach
Troja ist nach eratosthenisoh-apollmlol'isohem Ansatz = 1024/3
v. Chr.), sondern auoh darin, dalls CllfiSius den Homer für gleich­
zeitig mit Hesiod, Nepos aber jenen für beträchtliob älter als
diesen hält, Unter Cussius ist zweifellos der Annalist Cassins
Hemina zu verstehen 2. Es fragt sieh nur, ob Gelliml dessen
Ansatz selber neben den des Nepos gestellt oder sehon bei diesem
erwä.bnt gefunden hat. Ich ha.lte mit Münzer (Beitl'. 336) das
letztere für wahrscheinlicber. Denn erstens ist gerade Cassius

1 Aehnliche Ansätze für Homer finden sieh auch bei Cie. de rep.
II 1ß. Vell. I 5,3. PUn. H. N. VII 74. SoHn. 40,16. Dass Apollodor die
Blüte Homers e. BO Jahre früher, nämlich auf 944/ä angesetzt hatte,
haben Rohde (Rh. M. 36, 1881, S. Öa2 ff.) und Jacoby (Apollodors Chronik,
1!102, S. 101 ff.) gezeigt. Ob aber bei Nepos nur CIll Missverständnis
des Apollodor, wie Hohde uud Jacoby meinen, und nicht vielmehr eine
andere Quello zugrunde liegt, ist mir zweifelhaft.

2 Der dagegen von Mommseu (R. Chr. 156 A. 295) ausgesprochene
Zweifel (veranlasst durch den Zusatz Silviis Albae regnantibus, der
aber gar nicht notwendig zu dem Zitat aus Cassins zu rechnen ist) ist
jetzt woM allgemein als unberechtigte Skepsis erkannt, so von 'rh.
Bergk, H. Peter, Rohde (aaO, 8. 42::',1), Ed. Meyer (Rh. M. 37, 1882,
S. G15, 1), Holzapfel (R. ChI'. 1), Soltan IR. ChI'. 420,1), Unger (J.
f. Ph., 1891, S. 4JiV), Wachsmuth (Ein!. 151,5), Münzer (Beitl'. S.3B6),
Jacoby (Marmor Parium, 1904, S. 151). Uebrigens wäre auch die Er­
wähnung der Albanerkönige bei dem Annalisten Hemilla nicbt unmöglich,
wie ich Röm Jahrz. S. 88 f. zn erweisen suchte.
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Hemina auoll sonst von Hepos berUcksichtigt uml zitiert worden 1,
zwritens darf wohl aus Vell. I 5,3 geschlossen werden, dass
NepoR abweichende Ansichten über Homers Lebenszeit und zwar
solche, die ilm näher an Trojas Fall heramückten, gekannt und
bekämpft hat 2. Man wird deshalb den ga n zen § 3 als Exzerpt
aus N epo s' Ch r on i k betrachten dürfen 3.

ad 2. Die Schlacht bei Marathon fand statt im
Archontat des Phainippos=ol. 72, 3 (490/89 v. Chr.) Nach ne­
potischer RedulÜion (01. 7, 2 = 0/1 Urhis) ist 01. 72, 3 = 261/2
Urbis; nach varronischem System (01. 6, 3 =0/1 Urbis) ist da­
gegen ol. 72, 3= 264/5 Urbis. Da die Schlaoht ganz an den
Anfang des genannten Olympiadenjahres fällt (wahrsolJeinlich in
den September 490 v. Chr., nach Ed. Meyer G. d. A. IU 334), so
W!1r sie bei genaue1' Rechnung (s. S. 238, 2) von Nepos zu 261
Urbis, von Varro zu 264 Urbis zu stellen.

Nun haben Unger (8. 14) und SoItau (S. 568) angenommen,
in dem Ausdruck "ducentesimo et sexagesimo anno p. R. c. aut

1 Nepos Chron. fr. 1 Peter (aus Minucius Felix, Oct. 21,4): Sa­
tumum enim principem huius generis et examinis onmes scriptores
vetustatis Graeci Romanique hominem prodiderunt. scit hoc Nepos et
Cassius in historia et Thallus ac Diodorus hoc loquuntur. Die Zitate
sind wohl. so zu verstehen: als Vertreter der Romani scriptores hat
Miuucius den Nepos, als Vertreter der Graeci den Thallus eingesehen
und bei jenem den CassiuB, bei diesem den Diodor zitiert gefunden.

2 Vell. I 5,3: hic lOl1gius a temporibus belli, quod composuit,
Troici, quam quidam rentur, abfuit. Die Ansicht, dass VellejuB für
solche Angahen den Nepos benützt habe, ist vielfach aufgestellt worden
und wird auch gegenüber den Zweifeln von Rohde (Rh. lVI. 36, M8 Ir.)
und Wachsmuth (Einl. 143,2. 609) festgehalten von F. Jacoby (Apol.
lodors Chr., 1902, S. 102,5).

9 Rohde (Rb. M. 36, 422, 1) hat, ohne Zweifel verleitet durch
Ullgers Ansicht, Gellius habe öfters die Meiuungen seiner beiden Ge.
wlihrsmänner, des Varro und Nepos, "durcheinandergeschoben", die Be·
hauptung aufgestellt, dass das Cassinszitat aus Varro de poetis entlehnt
sei. Allein erstens ist eine solche Dnrcheinanderschiebung weder an
sich wahrscheinlich (s. oben S. 241), noch durch Analogien aus dem
Kapitel zu belegen (s. S. 271); zweitens handelte die Schrift de poetis
nach Ritschls Annahme wohl nur über die römisohen Diohter; drittens
ist aus Gell. III 11 ersiohtlich, wie Varro in einer seiner spätesten
Sohriften, den um 39 v. ChI'. veröffentlichten Imagines, über die ver­
schiedenen Homeransätze handelte; diese Auslassung zeigt keine nahe
Verwandtschaft mit unserer Stelle, jedenfalls ist Cassius dort nicht
erwähnt.
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non longe amplius" habe Gellius beide Anslitze vereinigt, er
habe die Zahl 260 aus Nepos entnommen nnd I\ut non longe
ampUuE! wegen Val'ros abweichendem Ansatz hinzugesetzt. Diese
Erklärung könnte man sich aber nUl' daun gefallen lassen, wenn

die erste Zeitbestimmung auch wirklich die Zahl des Nepos an­
geben würde. Das ist nicht der jj'al1. Denn in 260 Urbis, wie
Unger will, kann Nepos unmöglich die Schlacht gesetzt haben,
weil kein t5uhriftsteller, auch Dion. HaI. V 17 nicbt,
als Jabr der Schlauht 01. 72, 2 angenommen llat, Der von
Gellius gebraucl1te Ausdmck will offenbar nichts weiter besagen,
als dass 260 eine runde, und zwar eine nach untell abgerundete
Zahl für rias genannte El'eignis gei. Gellius hat dabei nur ei n en
Ansatz im Auge gehabt; wekber von oeiden dies war, der
llepotisc!le ouer der varronische, lässt sich aus der Stelle allein
nicht entscheiden; denn die Wendung ,,260 aut non longe alll­

plills" passt auf 264 ebensogut wie auf 201. Immerhin lag die
Abrundung hei dei' nepotischen Zahl 261 entschieden näher,

Den Ausschlag fUr Nepos gibt aber die synchronistische
ZUilammenstellung der Mllntthonscbladlt mit der Wahl der ersten
Volkstribunen und Aedilen in Rom (§ 11). Diese Wahl geschah
im Konsulat des Sp. Cassius und Post. Cominius (Liv. Ir 33,2. B),
Ihr Amtsjahr bei Varro die Ziffer 261 Urbis, und bei

Nepos, wenn er, wie ich annehme (8. S. 239, 1), ebenfalls 244 Kö­
nigsjnhl'e rechnete, musste es die gleiche Ziffer 261 balJen. Bei
Nepos also konnte Gellius unter derselben Stadtjahrzahl 261 so­
wohl die Wahl der ersten Vollistrihunen als auch die Schlacht

bei Marathon finden 1. In einer varronischen Tabelle dagegen

1 Gellius verbindet allerdings die beiden nicht mit
(lodem anno, sondel'll mit der Formel istis ferme temporibus. Gewiss
i~t, deshalb zU7:ugeben, dass G. nicht notwendig die beiden Tatsachen
in seiner (~uelle bei demselben Jabr gefundell haben mUllS. Allein

er hütte eille v'llTOJJisch datierende Quelle vor sich gehabt, in
der bei 2Gl die Tribunenwahl, bei 264 Marathon stand, so wäre doch
immerhin sonderbar, {lass G. die Reihenfolge umgedreht und zuerst
Maratholl erwähnt und dann wieder Huf die Tribuuellwahl zurückge­
griffen hütte. Wieviel verständlicher ist diese Anordnung, wenn
die Quelle war, bei dem die heiden Ereignisse beim seIhen Jahr 261
standen! Ansicht hätte Nepos die Schlacht bei 260, die
Tribunen bei 25tl Urbis erwähnt; Gellins hätte also ebenfalls die Reihen-

umgekehrt) Und dass wegen des hinzugesetzten ferme es aus­
geschlossen sei, dass G. die heiden Tatsachen in seiner Quelle bei
demselben Jahre stehend gefunden habe, wird niemand behaupten
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wäre bei 261 nur die Walll der Tribunen, die Marathollsc1Jlacht

erst bei 264 gestanden.

So darf man wohl den gan>!len Abschnitt § n-lI als

Exzerpt aus Ne pos' C h r 0 ni k betraclJten. ~Wil' CI'SChCll dar'\lH'i.

daaR Nepoa zum Jahr 261 d. St. cl'slens die Schhwht bei l\Ia l 'atll011,

zweitens den Diohter AesohyloR (§ 10). der in jener Sohlaeht mit­

gekämpft halJen soll, drittens die Wahl der Volkstribunen er­

wähnte. Dagegen nicht bei demselben Jahr, sondern non diu

post I, also wohl wie Liv. Ir 35 beim AmtsJahr des 1\L J\1inuüius

und A. SemproIlius = 263 Urbis (nach Nepos und nach Vano).

beriohtete Nepos die Verbannung des Koriolan (s 11).
ad 3. Der Pelopollnesische l{rieg' beganll in 01. 1

= 432/1 V. ChI'. 319/20 Urbis naol1 Nepos :122/3 Drbis nach

Varro, und zwar in der zweiten Hälfte des Olympia ilenjnlus.
weshalb bei Nepo8 die Zahl 320, bei ValTo 323 zu erwarten ist.

Da Gellius 323 giht, so hat er augenscheinlich diese Zeitbe-

wollen. Denn ferme u. ä. AUBdrUcke wcrdt'1l von Gellius wie von
andern Sohriftstellern sehr bänfig wo sie eine
ungefähre, sondern eine genRue Berechnung oder Zeitbestimmung gebell
wollen (vgl. M:ommsen R. ChI'. 202 A. :unj W. KlJodel Die Urbnuitäts'
ausdrUoke bei Polybios, Diss. 1908, S. 1:3 gleiohsam als Ul'lwnil;n!i,·
formeln, um der Behauptung eine bescheidenere Fassllllg 7,n
So sagt Gellius in unserem Kapitel § 13 anno fm'e quarto, § llj circa
annum fera 323, § 19 ad annum fere 347, § 40 anno ferme 490j und
in § 36 hat Gellius zwei Fakta, die in seiner (~llene beim seiben cit,aclt·
jahr standen (Tod des Demosthenes und Katastrophe von [{audium),
durch die Formel isdemque ferme tempestatibus verbunden (vgl. auch
S 246). Seltener sintI in dem Kapitel die Fälle, wo fere u. ä. Wörter
wirklich zum Ausdruck einer abgerundetc]} Zahl oder ungefahren Zeit­
angabe dienen, so in § 28 circa, in § 20 und 46 fere. Ueher fere in
§ 37 s. S. 256. VgL auah S. 263, 3.

I Nicht zutreffend ist desllalb die Bemerkung Jacobys (Apollodor
S. 240), dass "sowohl Nepos bei Gell. XVII 21,9 wie Atticus bei Oie.
Brut. 41 für Koriolans Verbannung 490 v. Ohr. angeben, heide im
Synchronismus mit der Marathonschlacht". Denn Gellius setzt Koriolan
nicht ins gleiche Jahr wie Marathon nnd Tribuncnwahl, soudem non
dill post. Auch Oioero gibt keinen Synchronismus mit der Mara­
thonschlaoht, sondern bezeichnet nnr ganz allgemein den Volskel'l::ricg,
cui Coriolanus exsul interfuit, als ungefahr gleichzeitig mit dem PCrSel'­
l,rieg, und denkt dabei, wie die Vergleichuug mit Themistokles
eher an Salamis. Die Zeitberechnung Jacobys für die Verul't,eilung
des Themistokles wird übrigens dadurch nicht alteriert. (KoriolallS
Ycrbanuung = 263 Varr,; Themistoklea Verurteilnng nach Oio. Lad. 42
zwanzig Jahre später, also 283 Varr. = 471/0 v. ehr.)
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stimmung llicbt aus Nepos, sondern aus einer Varro ni sob
reohnenden Quelle entnommen l •

Gellius fährt in § 17 fort: qua tempestate 0lU8 Postu­
miu8 Tubertus dictatot Romae fuit. Diese Diktatur fällt ius
Amtsjahr des T. Quinctius und C. (oder Cn.) Julius, das nach
vll.mmiseher Rechnung die Ziffer 323 Urbis fUhrt; bei Nepos
aber, dei' ohne Zweifel mit Polybios, Cieero, Livius, Diouys ein
drittes Dezemviraljahr rechnete, musste es die Ziffer 324 führen,
die illm auch bei Livius und Cicero zukommt. Daraus ist zu
schliessen, dass auch diese Notiz aus der varronischen
Quelle tltammt; nur iu einer solchen konnte er bei demselben
Jahr 823 den Anfang des Peloponnesischen Kriegs und die Dik­
tatur des Postumius finden. Er gebraucht allerdings auch hier
nicht die Formel eodem anno, sondern die unbestimmtere qua
tempestate (vgl. S. 244, I}. Die Scheu vor dem präzisen eodem
anno und seine Ersetzung durch ungenauere Ausdrücke ist wohl
ebenso wie das zu nichtabgerundeten Zahlen hinzugesetzte ferme
ein Ausfluss der Urbanität, eine Form der schriftstellerischen
Bescheidenheitj vielleicht auch liegt da.rin ein Bewusstsein davon,
dass die durch Reduktion dei" Olympiadenjahre auf Stadtjahre
gewonnenen Synchronismen wegen der Mängel der römischen
Jalutabelle mit der wahren Zeit nicllt immer ganz im Einklang
stehen. So zR fallen der Beginn des Pelop. Kriegs und die
lliktdur des Postnmius nach varronischer Rechnung in dasselbe
Jahr. Die wahre Zeit ist aber fÜl" jenen 431 v. Chr., für diese
wahrscheinlich 428 v. Chr. (Röm. Jahrzählung S. 363).

Aus der val'ronischen Quelle wird dann auch der folgende
§ 18 stammen, in dem die Blüte des SopllOldes, Euripides, Hippo­
1\rates, Demoln-itos und Sokrates in die Zeit des Pelop. Kriegs
gesetzt wird. Dabei wird die Formel in hoc tempore (in mehreren
Handschriften: inter haec tempora) nicht mit Jacoby CA pollodors
Chr. 287 u. 297) auf das Anfangsjahr des Kriegs, sondern auf den
ganzen Zeitraum des bellnm in terra Graecia maximum zu be­
ziehen sein. Zeitliche Untersclliede zwischen einzelnen der ge­
nannten Männer werden ja auch durch deinde und durch natu
quidem posterior angedeutet 2•

1 So Unger (Rh. M. 35,13), Holzapfel (R. ChI'. 245,1), Soltau
(Phil. 58,575.), Sanders (aaO. S. 45, wo übrigens aus Versehen der
11. puu. Krieg statt des Pelop. genannt ist), Jacoby (Ap. 297f.).

:I Die Quelle des Gellius hat die Blüte (alq1l1> der einzeliHm
Männer bei bestimmtoll Jahren angegebeu; Gellius drückt sich allgt'llleiuer
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ad 4. Die Einsetzung der 30 rryrallllen fand wahr­
scheinlich kurz vor, vielleicht auch lwrz nach dem Ablauf des
ArcllOntenjalus des Alexias statt (01. 93, 4=405/4 v. ChI'. = 346/7
Urb. nach Neros 349/50 Urb. nach Varro), war also von NPIJOfl
zu 347, von Vano zu 350 Urh. zu stellen. Gel1ius folgt "omi~

hier dem Nepos, was denn auel, meist richtig erkannt worden ist 1.

Allein ins Jahr 347 Urbis wird von Gellius noch ein
anderes griechisches Ereignis gesetzt, die Gewinnung der Tyrannis
durch Dionys. Hier nimmt nun Soltau (Phi1. 58,575 A. 17) wieder
eine Vermischung beider Quellen an: die Datierung der 30 Ty­
raunen auf 347 Urb. soll anH Nepos, der Ansatz des DiollYs auf
347 Urb. aus ValTO stammen. Aber aneh hier liegt kein Grund
zu einer solchen Vermischungstheorie vor; Gellius konnte viel­
mehr auch bei Nepos das Aufkommen des DiollYs zum Jahr 347
gestellt finden.

Es existierten nämlich für das Aufkommen des Dionys drei
Daten, die bei Ed. Meyer, G. d. A. V 65. 78 und bei Jacoby
Marm. Par. 183 f. zusammengestellt und besprochen sind: die
einen setzten es in 01. 93, 1 (l\Iarm. Par., wohl nach Ephoros),
die andern in 01. 93, 3 (Timaios, Diodor u. a.); wieder andere in
01. 93, 4 (Justin V 8,7 u. a.). Der dritte dieser Ansätze bringt
die Tyrannis des Dionys ins Al'chontat lies Alexias, somit ins
Jahr der Eroberung Athens und der Einsetzung der 30 Tyrannen.
Diesem Ansatz folgt.e offenbar die griechische Quelle dei) Nepos,
80 dass dieser bei 01. 93, 4 die beiden Ereignisse (Tyrannis in
Athen und Tyra.nnis in Syrakus) vereinigt fand und deshalb auch
beide in das gleiohe Stadtjabr 347 verlegte, worin ihm dann
Gellius folgte.

aus, weshalb über das Verhalten seiner Quelle zu den Ansätzen griechischer
Cl1ronographen nicht viel ermittelt werden kanu. Die Behauptung,
Sokrates sei jünger gewesen als Demokrit, gibt nicht Apollodors Ansatz
wieder (uacn dem das Altersverhältnis umgekehrt war), sondern einen
davon abweichenden, dessen Spur sich auch bei Diodor XIV 11, 5
findet; vgl. Diels Rh. M. 31,32. Jacoby Ap. 292 f. 298,6.

i Unger (Rh. M. 35,13 f.), Soltau (Phil. 58,575 A. 17). Irrig
dagegen fasst Frei (Quaest. Protagoreae, 1845, S. 38) den Ansatz als
einen varronischen und wirft dpshalb dem Gellius einen historischen
Irrtum vor. Holzapfel (R. Chr. 245, 1) glaubt hier eine andere, von Nepos
wie von Varro abweichende Aera statuiereu zu müssen; allein auch wenn
die 30 Tyrannen erst anfangs 01. 94, 1 eingesetzt wurden; musste Nepos
bei genauer Rechnung dafür 347 und nicht 348 setzen (vgl. S. 238, 2).
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Nicht beachtet ist bis jetzt die dritte Notiz, die Genius
zum Jahr 347 gibt: trihunis militaribml consnlari imperio rem­
publicam Romae regentibus. Diese Notiz gewinnt nur dann eine
beziehungsvolle Bedeutung, wenn man sie aus 1'1 e pos ableitet
und wenn man bei dessen Jahrzäblung (entgegen Ungers Ansieht)
244 königliche und 3 dezemvirale Jahrt' voraussetzt (s. S. 239, 1).
Dann trifft die Ziffer 347 auf das Konsulartribunat von C. Julius
P. Cornelius C. Servilius ( 346 Val'l'.); dieses aber ist das erste
einer längern Reihe von Konsulartribunenjahren, die nur dUl'ch
zwei Konsuljahre unterbrochen bis zum ersteu plebeisohen Konsul
weitergeht 1. So ist der Sinn des aus Nepos stammenden Syn­
chronismus wohl der: 347 Urbis ist ein Epoohenjahr für Rom,
Athen und Syntkus, weil gleichzeitig in diesen drei Staaten ein
Wechsel. in der Form der obersten Regierungsbehörde eintrat.
Aus NepoB ist dann olme Zweifel auch die mit der Formel pau~

ciaque annis post angeknüpfte Notiz vom Tod des Sokrates ent­
nommen; das Intervall beträgt fünf Jahre, von 01. 93, 4 bis 01. 95J l-

ad 5. Philippa Thronbesteigung fällt in 01. 105, 1
{360!59 v. Ohr.). Dies ist nach Nepos = 391/2 Urb., nach Varro

394/5 Urbis. GeUius hat hier also nicht die in Beiner Quelle
gefundene, genaue Jahrellzahl gegeben, sondern er hat diese auf
400 aufgel'unrlet und durch circa angedeutet, dass die Angabe
nur eine ullgefii.l11'e sein solle 2• Es lässt sich wegen dieser Auf-

1 Fasst man die Zahl 347 als varronisch, so trifft sie auf das
zweite, fasst man llie als ncpotisch im Sinne Ungers, auf das fünfte
in Reihe zusammenhängendm' KonBulartribunenjahre. - Vielleicht
stand in Nepos Chronik beim hhr B47 die Notiz: Ab hoo anno tribuni
milital'es cOl1sulari rempublicam per XV annos. Denu
es ist nicht unmiig'lich, dass schon Nepos wie die späteren Eponymen­
listen (Hydatius, CassiodOl') bei den mehrstelligen Konsula.rtribunen­
kollegien die Namen wegliess und nur die Zahl der aufeinanderfolgenden
Kollegien angab.

2 Dies scheint mir die richtige Auffassung der Zahl 400
zu sein. Holzapfel (R. ChI'. 245,1) betrachtet sie als genaue Jahres­
zahl für die Thronbesteigung Philipps, muss aber dann hier die Befolgung
eiuer besonderen Aera durch Gellins statuieren, die auf dem angeblich
pisonischen Gründungsdatum 01. 5, 2 beruhen soll. Ein solches Grün­
dungsdatum hat aber weder Piso noch iiberhaupt jemand aufgestellt

Leuze Riim. Jahrzählung S. 292). _. Ganz willkürlich ist es, wenn
Unger (Rh, M. 35, lG) die Zahl 400 als genaue Angabe nicht zwar für
die Thronbesteiguug Philipps, zu welcher sie sondern fiir das
an zweiter Stelle erwähnte Ereignis, die Geburt Alexanders, auffasst.
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rundung nioht entscheiden, ob Gellius die Angabe aU8 Nepo8
oder aus der vl1l'l'onisohen Quelle entnommen hat. Immerhin
lag bei der val'l'onischell Zahl 395 die Anfrundung näher.
Vielleicht lässt sich aber doch noch ein sichereres Urteil Über die
Quelle gewinnen durch folgende Erwägung. Der gl\nze Absclmitt
§ 2H-36 bildet ein zusammenhängendes Ganzes. Es werden
darin in chronologischer Folge ausschliesslich griecbiscbe EI'­
eignisse zusammengestellt. Man l,önnte dem Abschnitt den
Titel geben: Das Zeitalter Alexanders d. GI'. Dessen Geburt wird
§ 28, sein Tod § 34 bericlltet. Als Einleitung wird die Thron­
besteigung seines Vaters Philipp, am Schluss der Tod seines
Lehrers Aristoteles und des grosBen Mazedonierfeindes Demosthenes
erwähnt. Nur diese, gewissermassen den Rahmen dee ganzen
Absohnittes bildenden Notizen werden mit der römischen Geschichte
in l'ynchronistische Beziehung gesetzt, die am Anfang stehende
durch eine abgen1lldete Stadtjahrzahl (eirea Rllnum 400), die um
Schluss befindliche durch eillen SYllcllronisn1Us mit einem rö·
mischen Ereignifl, nämlich mit der Katastrophe von Caudinlll
(§ 36). Hier liegt also wieder eine Reduktion vor, bei dp,r er­
mittelt wel'den Imnn, ob sie naoh nepotischem oder nach varro­
nischem System vorgenommen ist.

Das Todeejahr des Aristoteles und Demosthelles ist 01. 114, 3
v. Chr. =429/30 Urb. naoh Nepos = Urb, nach

Da sie aber auch dafür nicht - denn Alexanders Gehurt um
Anfang des Olympiadenjuhrs 106, 1 35r~/fl v. ChI'. 395/6 nach
Nepos H98/9 nach Varro) musste von Nepos bei 395, von Van'o bei
3H8 Urb. gebucht werden, - so ist er kühn g'enug zu vermuten, Varro
habe die Geburt Alexanders irrt.ümlich zu 400 gestellt. '''enll
Un~er zur Unterstützung dieser Hypothese die weitere Vermutung auf­
stellt (von der auch Jacoby Ap. 339,2 sich bestechen liess), {He von
Livius VII 18 zu 400 Varr. angemerkte Fastenvariante weise dara.uf­
hin, dass es Fasten gegeben habe, in denen die I{ollegien von 391:\ und
400 Varr. vertauscht waren, so hat er dic von Livil1s g'egebene Ge·
sohichtserzählung nioht beachtet. Fiir 399 Val'l.. waren nach langem
Streit der lex Licinia zwei patrizische I{onsuln dnrcilgellriiiol,~t

worden, Bci den Wahlen für 400 Varr. wi, derholte sioh der Kampf.
Wenn uun neben dem patrizischen lronsul M. Fabius von den eiuon
Quellen der Patrizier T. Quinotiu8, von deu andern der Plebeier M, Po'
pilius als Konsul vel'zeichnet war, so liegt dieser E'astcnval'iante offenbar
eine verschiedene Version iiber den Ausgang des Wahlkampfs zngrunde,
nicht aber eiue Verwechslung mit lien Eponymen VOll 398. Zu Solin.
40,4 vgl. m. Röm. Jahrzähluug S. 173.
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Varro. Das Amtsjabr der Oaudinisohen Katastrophe; Ti. Veturio
Sp. Postumio 008., fübrt bei Nepos die Ziffer 482 Urbis (vgl.
Röm. Jahrzählung S. 372), bei Vll.lTO die Ziffer 433 Urbis.
Daraus ergibt sich, dass der SyncbroniRmus nicht aus Nepos,
sondern nur aus einer varronisch rechnenden Quelle
stammen kann 1; nur in einer solcben war beim gleiohen Jahl' 433
der 'l'od der beiden Griechen und das Kaudinisohe Unglüok bei­
lIammen zu finden.

Fttr eine varronisch rechnende Quelle lässt sieh ferner der
Umstand anführen, dass die i\'rtUmliche Zeitangabe des Gellius,
wenige Jahre nach Alexanderll Geburt sei Plato zu dem jüngeren
Dionys nacb Syrakus gereist (§ 29), sich auch bei einem anderen
Scbriftsteller findet, der notoriscb eine varronisch rechnende
Quelle benützt. Cicero Cato 41 setzt den an Platos lilizilische
Reille sich anscbliessenden Aufenthalt in Tarent inll Amtsjahr des
L. Camillus und Ap. Olaudius = 405 Varr., also ebenfalls mehrere
Jabre nach Alexanders Geburt, die bei Varro in 398 Urbis fällt
(s. S 248,2). Oieeros Quelle fUr chronologische Angaben im Cato
ist der Liber annalis des Atticus (Münzer Herrn. 39, 53. 85),
abo ein der varronischen Aers. folgendes Handbuch. Die Pa­
ralle1stelle beweist, dass der viel zn späte Ansatz von Platos
sizilischer Reise nicht, wie Unger meinte 2, auf einem Versehen

1 Nicht zutreffend ist es demnach, wenn Jll.coby (Ap. 329,1) beim
Zitat von § 35 in Klammern den Nepos als Quelle andeutet. Unger,
Holzapfel, SoHau, Sanders baben die Stelle nicht beachtet. Zu bemerken
ist noch, dass auch die Notiz über des Aristoteles Geburtsjahr (§ 25)
aus der varronisch rechnenden Quelle stammt, s. S. 263.

2 Rh. M. 35,1ft Was Unger über die Platonotiz des G. allsiUhrt,
ist ganz verkehrt, auch abgesehen davon, dass es durch die von ibm
nicht beachtete CicerosteIle über den Haufen geworfen wird. Er meint,
in der Quelle des G. (Nepos oder Varro) sei das Intervall paueis aunis
post nicht auf die Geburt Alexandera, sondern auf den Antritt Philipps
bezogen gewesen. Das verrät, dass er sich gar keine deutliche Vor­
stellung von der Art der nepotiscben und varroniscben Annalen ge­
macht bat: dielile arbeiteten doch nicht mit derartigen Intervallangaben,
sondern brachten jedes Ereignis bei einem bestimmten, durch Eponymeu
oder Zahlen bezeichneten Jahr. Die Interva,llberechnung ist immer
erst von dem exzerpierenden Gellius vorgenommen worden. Sodann
wagt er es, auf Grund jener Vermutung die gewöhnliche, auf zwei An­
gaben bei Plut. nion. 19 und in Platos 7. Brief gut begründete Datierung
der·PlatoniRchen Reise auf 361/0 umzustossen und durch einen späteren
Ansatz (358/7) zu ersetzen. Er muss zu diesem Zweck den siebten
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10. dasselbe

des Gellius beruht, sondern sohon in seiner Quelle zu finden war.
Wir dürfen also wolllmit gutem Grund den ganzen A hsclltJitt
§ 28-36 aus der vanoniscb rechnenden Quelle herleiten.
Wenn Soltau gelegentlioh (Herm. 29, 1894, S. 616, 3) diesen Passus
(§ 28-36) als Exzerpt aus Nepos bezeiohnete, so beruht dies
nur auf der Präsumtion, dass wegen der dreimaligen Erwähnung
des Nepos {§ 3,8, 24} dieser die Hauptquelle des Kapitels sei
und überall da angenommen werden dürfe, wo nioht das Gegenteil
erwiesen ist.

Wir haben bisher gefunden, dass § S, 9-11, 19 aus Nepos,
dagegen § 16-18,28--36 aus einer vRl'l'onisch reohnenden Que!le
stammen, und gehen uun weiter zu denjenigen Zeitbestiunnun·
gen, in denen für ein grieohisohes Er nis nicht eine
römisohe Stadtjahrzabl, aber der Zei tabstand von einem
romisohen Ereignis in b estim mten Zahlen angegeben ist.
Die Distanzzahl selbst stammt natürliob nicht aus der Quelle,
sondern ist von Gellius eneohnet; aber es lässt sieh aus ihr ent·
nehmen, zn welchem Stadtjahr die Quelle das betr. grieohisohe
Ereignis gestellt haben muss.

ö. Tarquinio Prisoo Romae regnant.e j S 1Gb (§ 4)
• • 00 , ' 0 ons esetzge ung

anno regm elUS 00. J

7. Sohlacht an der Kremera: Men.} anno fere quarto naeh der
Agrippa M. HOrfl.tio PulviIlo eos. Sohlao1lt bei Salamis (§ 13)

8. Prozess des Manlius: anno post} A . b (§ t<). . rlstoteles ge oren 2.,
l'emperatam nrbem septImo

9. Erstes Auftreten des Livius An-l annis plus fere 160 nach
dronious: Claudio Cellthone et M. JSopllOkles und Euripides
8empronio Tud. cos. Tod (§ 42)

l annis oirciter 52 nach Me·
J nanders Tod (§ 42).

ad 6. Solons Gesetzgebung wurde von den grieohi­
!lohen Cbronograpllen in sein Archontenjahr 01. 46, 3 (594/3 v. Chr.)
gesetzt.. Dieses Jabr ist naoh Nepos 157/8, nach ValTo 160/1
Urbis. Das 33. Regierungsjahr des Tarquinius Priscus ist bei
"Nepos wie bei Varro das 170. Stadtjahr. Somit stimmt die An'
gabe des Gellius in dieser Form weder zu Nepos nooh zu Varro.

Brief für unecht llrklären, für dessen Eohtheit neuerdings wieder
Ed. Meyer G. d. A. V r,09 und Const. Ritter Neue Untersuch. Tibet'
Piaton, 1910, S. 4u4 J1'. mit Entschiedenheit eingetreten sind.
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Entweoer steckt der Fehler in der Zahl 33 oder liegt ein anderer
Ansatz für Solon zugmude. Die Zahl XXXIII l,önnte leiehtaus
XXIII entstanden sein. Das 23. Jahr des Tarquinius wäre das
1HO. der Stadt. Du würde zur va. r r 0 n iso h e n Reduktion
VOll 01. 46, 3 stimmen. - Im andern Fall I,önnte angenommen
werden, die Quelle des GelJius habe CUr Solons Gesetzgebung
nicht desRen Al'chontenjahr 01. 46, 3, sondern die Epoche der
sieben Weisen 01. 48, 4 angesetzt. Dieses Olympia.denjahr war Daeh
Nepoll = 1611/7, nach Varro 169/70 Urbis. :Mit dem 170. Stadt­
jahr und sonach mit dem 33. Jahr des Tarquinius trifft also die
Epoche der sieben Weisen nur bei varronillcher Reduktion zu­
sammen, und wir würden somit auoh bei dieser Erklärung auf'
eine val' I' 0 ni BCh reolmende Tabelle, nicht auf NIlPOS, als Quelle
fül' § 4 hingeführt 1.

Dafür sprioht noch ein anderer Umstand. Genius will
seine griechisch-römischen Synchronismen eigentlich erst mit
Solon beginnen (§ 3 incipiemns igitnr a Solone olaro), weil Homer
und Hesiod nach Ubereinstimmender Ansicht aller noch vor Roms
Gründung gelebt haben; er spricht dann aber im Vorübergehen
doch etwas geuauer über ihre Zeit, und zwar mit Berufung auf
Nepos. Dann wird § 4 in der Tat mit Solon begonnen und dieser
in die Zeit des fünften, sodauu Pisistratus in die Zeit des sechsten
und Pythagoras in die Zeit des siebten römischen I{önigs gesetzt.
In § 8 kommt nun GeIliUR plötzlich auf ArohilochuB zurüok, der
in die Zeit des dritten Königs zu setzen sei, und dafür wird
wieder ausdrücklich Corneliu8 Nepos zitiert. Diese eigentümliche
Komposition scheint auf Quellenversohiedenheit hinzuweisen: Oe I'

z w i 8 Cl he n den bei den Z i ta t end e s N e pos (§ 3 und § 8)
s te he n d e Ab s 0 h n i t t § 4-7 s ta m m t nioht aus Nepos,
soudern aus der andern, der varronisoll rechnenden
Tabelle!. Aus Nepo8 hat Gellius die Notizen über die Dichter
Homer, Hesiod, Archilocho8 exzerpiert; auch Aesobylos in § 10

1 Die beiden Erklärungsmögliohkeiten hat auoh Jacoby (Ap. 173)
ins Auge gefasst; nur denkt er mit Unrecht an Nepos als Quelle. Zu­
gunsten (lcr zweiten Erklärung könnte angeführt werden, dass Gellius
den Solon als unum ex illo nobili numero sapientium bezeichnet.

S Dies ist bisher nicht erkannt worden. Gewöhnlich werden die
Angaben in § 4-7 ohne weiteres für Nepos in Anspruch genommen,
weil sie zwisohen zwei Neposzitaten stehen, z. B. bei Krbche de soc.
Pyth. p. 10. Rohele Rh. M. 36, 0'33,2. Jaeoby Apollodol' l1i7, 7. 173.
219. Münzer Herm. ö9,84.
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stammt aus Nepos l:l.245). Eil silld die Sehöpfrr drs hero­
iscllen und didaktischen Epos, der Lyrik und des Dramas. Das
dazwischenstehende Stück § 4-7 behandelt mehr politische Per­
sönlichkeiten (Gesetzgeber, Tyrannen).

ad 7. Die Sc h 1a 0 h t bei S a I a. mi s fällt ins Archontat
des Kalliades = oL 75,1 (480/79 v. Ohr.) = 271/2 Urbis noch
Nepos 274/5 Urbis nach Vano, Da die Sohlacht am Anfang
des Olympiadenjahrs stattfand (Herbst 480), so musste sie bei
genauer Reduktion von Nepos zn 271, von Varro zu 274 Urbill
gestellt werden. Das Konsulat des .Menenius Agrippa und ,,1.
Horatius (der bei Diodor, Dionys und Livius O. heisst) führte
bei Varro und nach unserer Ansicht (s. S. 239, ]) auch bei Nepos
die Ziffer 277 Ul'bis. Die Abstalldsangabe inde anno fere quarto
trifft nur dann zu, wenn das Datum der Salamisschlacht nach
varronisohem Stil rednziert ist: Das 4. Jahr nach 274 ist 277,
wobei, wie das bei derartigen Zählungen häufig geschieht, heide
Termine (274 und 277) eingm'echnet silld (sog. inklusive Zählung).
Demnach muss § 12 11 n d Bau s cl er va. rI'O n i 8 C h d a ­
t i e I' e u den Q 11 e 11 e exzerpiert sein 1. Das Intervall hat
natürlich Gellius selbst berechnet; in der Quelle standen die
heiden Schlachten je bei den betreffenden Jahren, bei 274 Salamis,
bei 277 Cremera (vgl. S. 250,2).

ad 8. A r ist 0 tel e s' G e bur t wurde von Apollodor
(bei Diog. Laert. V 9) in 01. 99, 1 (384/3 v. Chr.) gesetzt. Dies
ist nach Nepos 367/8, nach ValTo = 370/1 Urbis. Die Epo­
nymen der Gallischen Katastrophe flihrtell bei Varro die Ziffer
3M, bei NepoB nach unserer Ansicht die Ziffer 365 Urbis. Die
Abstandsangabe des Gellius trifft nur zu, wenn das Geburtsjalll'
des Aristoteles nach varronischem Stil reduziert ist: das 7, Jahr
nach 364 ist bei illidusivel' Zählung 370, bei exklusiver Zählung
371 Ur bis. Gellius hat auch hier wie in § 13 inldusiv gezlihlt;
denn Aristoteles' Geburt war in seiner Quelle demselben Jal!r
beigeschrieben, in dem der Prozess des Manlius stattfand. Das
geschah nach Liv. VI 18 unter den KOlJsulal·tl'ibullell Sero 8ul·
pieius, C. Papirius 1l8W'1 deren Jahr bei Varm die Ziffer 370
Urbis fUhrt. Der Synchronismus zwischen Man1ius' Prozess und
Al'istoteles' Gehurt (§ 24~25) stammt demnach nicllt aus Nepos,
sondern aUS der varronisch datiel'endenQuell e l!.

1 So Holzapfel R. ChI'. 2M>, 1. Sanders ",,0. 44. hat die
Stelle nicht hehandelt.)

2 So Holzapfel R. ChI'. 245, L Sanders aaO. 31. (Unger hat die
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Von diesem sieberen Punkt IIUS ist nun die Tatsache zu
beurteilen, dafll.l GeiHus fitr die Todesart des ManUns die Ver·
sionen des Varro und des Nepol! Ilebeneinanderstellt: dam­
natusque capitis e saxo Tarpeio, ut M. Varro ait, praeceps datna,
ut Corne1ius autem NepoR scriptum reliqllit, verberando necatlls
est. Da der Synchronismus auf eine varronisoh rechnende Chronik
hinweist, und M. Varro hier zitiert wird, 80 liegt die Kombi­
nlltion sehr nahe, dass die zweite chronologisohe Quelle des
·Gellius mit den Annalen des Varro seIbat zu identifizienm sei.

/' Indessen darf man diesen Schluss dooh nicht als einen zwingenden
betrachten; das Zitat des Varro hönnte auch durch eine nicht
genannte Zwischenquelle vermittelt sein j der Umstand, dll!'S
Gellius bei direilten Entlehnungen Titel und Buchzahl IlnZllgeben
liebt, hier aber nur den Namen neunt, könnte ftir diese Vermutung
angeführt werden (vgl. auch S. 272 f.).

Die Version des NepoB bat Gellius entweder selbst aus
Nepos (und zwar möglicherweise aus den Exempla oder den
Viri illustres) exzerpiert und der andern Version hinzugefügt,
odel' aber hat er sie in der varronisch rechnenden Quelle, sei
dies nun Varro selbst oder ein Späterer, schon zitiert gefunden,
Auch Lh·ius hat beide VerRiouen nebeneinandergestellt: in der
Haupterzählung gibt er dieselbe Version wie Varro, als Variante
führt er die von Nepos befolgte an (VI 20,12): Bunt qni per
iluumviros, qui de perduellione anquirerent, creatoB auctores Sillt
damnaturn. Dem Verfahren per dnumviros ist die Stäupung,
dem per tribunoB pIebis das Hinabstürzen vom Tarpeischen
Felsen eigen gewesen (Mommsen R. F. II 193). Die nepotische
Version ist die allein sachgemässe, die varronische eigentlich
proleptisch; jene deshalb wohl die ältere, diese die jüngere
(Mommsen R. St. R. II S. 288, 1 = II II S. 318,1).

ad 9. Den Tod des Sopllokles und den des Enripidell
hat Apollodor in das gleiche Jahr gesetzt: 01. 93,3(406/5 v. ehr.).
Richtig ist dieser Allllatz wohl nur für Sophokles, während Enri­
pidcs ein Jahr früher gestorben ist (vgl Jacoby, Apollodor 250 ff.).
Augenscheinlich hat aber die Quelle des Gellius die heiden Dra­
matiker ebenfalls im gleicllen Jahre sterben lassen. Nun ist
01. 93, 3 bei Nepos = 345/6 Urbis und das Amtsjabr . des Clan­
dins und Semproniu'l, in dem Liviu8 Andronicus zuerst als Hra-

Stelle nicht helll\ndelt.) Ulll'ichtig Mommsen (R. F. II 187,71) und
Jacoby (Apollodor 319),
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matii\er auftrat, ist naeh lIl'l,ulisllher I:Cellllllllg = 511 Urhis 1.

VOll 345 (bzw. :-)46) bis 511 wäulil Lei inklusivel' Zählung 167
(bezw. 166) Jahre zu rechnen. Genau dieselbe Diffenmz wül'de
sich bei Benutzung einer varronisoh rechnenden Tabelle ergeben.
Denn 01. 93, 3 ist nach Varro = 348/9 Urbis, das Amtlljabr des
Claudius und Sempronius = 514 Urbis. Von 348 (bzw. 349) bis
514 sind es bei inklusiver Zählung ebenfalls 167 (bzw. 166) Jahre.
Es Hesse sieh also hier selbst dann nioht ein Schluss auf die
von GelJius tür die Abstal1dsberechnnng benutzte Quelle ziehen,
wenn er die Differenz in einer bestimmten Zahl angegeben hätte,
statt nur ungenau von "mehr als 160 Jahren" zu sprechen.

ad 10. Auch hier lässt die Abstandsangabe, obwohl sie
genauer ausgedrUckt ist als die vorige, keinen Schluss atlf die
Quelle zu. Denn die Differenz bleibt sich gleich, ob man mit
Nepos Men an ders Todesjahr 01.122, 2{291/0y.Chr.) = 460/1 Ul'b.
und das Amt~jahr des Claudius = 511 Urb. setzt oder mit Varro
jenes = 463/4, dieses 514 Urb. Von 460 bis 511 und ebenso
von 463 bis 514 können bei inklusive!' Reclmuug (vgl. § 13 u. 25)
52 Jahre gezählt werden 2.

Nachdem wir gefunden haben, nass Ge1lius in § 4-7,
12-13, 24-25 der vl\nonisoh datierenrlen Quelle gefolgt ist,
während Uber § 42 zunächst IIoc11 nicMe auszumachen war,
wenden wir uns weiterhin zur Besprechung tier Stellen, in denen
fÜr ein römisches Ereignis eine römische Stttdt­
jabrzahl oder der Zeitabstand von einem andern rii­
mischen Ereignis in bestimmten Zahlen angegeben ist.
Hier handelt es sich also nicht um griecbisch-römische Syn­
chronismen; die ReduMion von O1ympiadenjallren in Stadtjallre
kommt tlabei nicht ins Spiel. Die Unterscheidung der beiden
Quellen ist aber auch hier möglich, falls für die Stadtjabrzalll
die Eponymen angegeben oder wenigstens sicher bestimmbar sind.

1t. post annum Urbis oond. fere 470 Beginn d.pyrrhillchen
Kriegs (§ 37)

1 Auch nach Ungers Ansicht von Nepos Jahrzählung ; denu für
die Z..it nach den Diktatorenjahl'cn kanu iiber die Bezifferung der
Konsulate bei Nepos kein Zweifel herrschen.

2 Der apollodorische Ansatz für Menanders Tod ist nicht direkt
überliefert, aber in überzeugender Weise durch I{ombination verschie­
dener Nachrichten erschlossen von Jacoby (Ap. 859 ff~). - Deber cir­
eiter bei der nicht abgerundeten Zahl 52 s. ti. 244, 1 und 246.
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14. anno poet. R. c. 519

1:? anno post R. c. ferme 490 t Beginn des 1. pun.
cous. Ap. C11\noio ?Ir. Fnlvio J Kriegs (§ 40)

Ul. ll.lIllispostea paulo pluribull quam 2.0 \ Erales Auftl'eten des
(nach dem Beginn des 1. pUD. Kriegs) J Livius (§ 42)

J
Erste Ellescheidnng in

Hom (§ 44)

1
Erstes Auftreten des

Naevius (§ 45)

15. annis fel'e post 15 I Beginn des H. pun.
(nach dem Auftreten des Naevius) I Kriegs (§ 46).

ad 11. Den Be nn des llyrrhischen Krieges setzt
man gewöhnlich in das Amtsjahr deR P. Valerius Laevinus {471

Nep. 474 Varr.), weil in sein Konsulat der erste ZUSll.mmenstoss
des Königs mit den Römern fiel. lfan kann aber mit gleichem
Recht Mgen, der IÜieg habe im vorhergehenden Amtsjahr (470
Nep.= 473 Varr.) begonnen, weil schon in diesem Jahr eiue
vorauFlgesclJickte epirotisohe Abteilung unter Milon gegen deu
Konsul Aemilius operierte, und weil die Ueberfahrt des Königs
selbst höcbst walmclleinJicll noch in das Ellde des Amtsjahrs
fällt. Da Gellius hier nicht wie in § 40 zur Jahreszahl auch
noch die Konsuln gesetzt hat, so muss es unentschieden bleiben,
ob er au das Amtsjahr des Aemilins (470 Her.) dacllte (so Ungar),
in welcllem Fall die Zahl exakt wäl'e, oder an das Amts,jahr
des Valerius (471 Hep.), in welchem Fall eiue Abrundung vor­
läge (wie in § 9 die Zahl 261 auf 260 ahgerundet ist). Soviel
aher kann als sicher behanptet werden, dass die Datierung a 11 s
Nep os stammtl, nicht aus der varronischen Quelle.

Wenn mit ea tempestate die Blüte Epikul's und Zenos und
mit eodemque tempore die Zensur des Fabricius und Aemilius (478/9
Varr. 475/6 Nep.) angeknüpft ist, so beziehen sieh die genannten
Formeln nicht auf das Anfanglljahr, sondern (wie in hoc tempore §18)
auf die ganze Dauer des Kl·iegs. Die Notiz übet· das strenge Ein­
schreiten der Zensoren gegen den Llnma des P. Cornelius Rufinus
(auch IV 8, 7 erwähnt) passt gut zu Ncpos, der das Kulturhistorisclle
berücksichtigte und auch in seinen Exempla dem Steigen des

1 So Voigt. Die lex 1866, A. 64. Rh. M. 35, 13.
Soltan Phil. 58,575. Münzer Beitr. 825. Jacoby Apollodor 367.­
Mit Recht verweist Unger (Abh. d. Müneh. Ak. XVI 1,148 A. 2) auuh
auf PUn. N. H. XVI 36: scandula CQntectam fuisse Romam ad Pyrrhi
usque helIum annis 470 Cornelius Nepns auctor est. Ueber fere vgJ.
S. 244, 1 und 24(;.
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römischen Lux.us seine Aufmerksamkeit widmete. (VgL llHinzer
Beitr. 324 ff.)

ad 12. Das Konsulat des Ap. ClaudiuB unll M.
F u Iv i u B ist nach nepotischer Rechnung 487 UrbiB, nach
varronischer Aera = 490 Urbis. Wegen des hinzugefügten fenne
könnte man im Zweifel sein, ob die von Gellius gegebene Zahl
nicht aus 487 Nep. aufgerundet ist. Indessen hat es sich schon
öfter gezeigt, dass Gellius ferme aucll zu sichel' nichtabgerundetcn
Zahlen hinzusetzt (S. 244,1. 246). Die Datierung wird denn auchall·
gemein nioht aus Nepos, sondern aus der varroniseh rechnen­
den Quelle abgeleitet 1. Zu beachten ist noch die auch im Lib. de
viI,. ill. 37, 1 sich findende, aber olme Zweifel unrichtige Angabe,
dass Ap. Claudius Caudex ein Bruder des bekannten Caecus ge­
wesen sei (vgl. Mommsen R. F. I 25 A. 37). Der andere Konsul
Fulvius hat bei Gellius den VOnJltmOl; l\larcus wie in den Kap.
Fasten und bei Festus (s. v. picta), während alle auf Livius be­
ruhenden Schriftsteller ihn Caius nennen (Val. l'ß:ax.. II 4, 7.
Flor. I 6. Eutr. II 18, 3. Cassiodor).

Die Angabe, dass Kallimachos nicht lange nach dem Jahr
490 Varr. (264 v. Chr.) in Alexandrilt gelebt habe, ist in ihrer
Allgemeinheit richtig; welches Epochenjahr der Gewährsmann
des Gellius für seine Blüte angesetzt hat, lässt sich nicht er­
mitteln, da es an anderweitigen bestimmten Angaben fehlt (vgl.
Christ-Schmid 11 93, 3).

ad 13. Da in § 43 M. Vano in primo de p0etis libro zi­
tiert wird, so ist öftel'S die Ansicht ausgesprochen worden (1.B.
von Ruske S. 26), auch die Angabe ti.her Livius in § 42 stamme
aus dieser Quelle nnd der ganze Abschnitt § 42-43 sei ein Ex­
zerpt aus Vano de poetis. Das ist in dieser Form seh werlieh
richtig. Jedenfalls die drei Abstandsberechnungen (annis deinde
posten paulo pluribus quam viginti, post Sopb. et Eur. mOl·tem
anuis plus fere 160, post Menandri allnis circiter 52) sind als
eigene Arbeit des Gellius aU8zuf.:lOndern. Was dann noch bleibt,
sind die heiden Daten: consulibus C. Claudio M. Sempronio pri­
mus omnium L. Livius poeta fabulas do\;ere Romae coepit. Q.
Valerio et C. Mamilio cons. Q. Ennius natus est. Es ist ohne weiteres
zuzugeben, dass auel! die erste dieser heiden Angaben in Varro
de poctis stand, wie dies für die zweite ausdrücklich bezeugt ist.

1 Voigt Die lex Maenia. A. 64. Unger Rh. M. 35, 1:1. Holzapfel
R. Ohr. 245, 1. Soltau Phil. 58,575. Sanders uaO. 45.

I<'hein. Mn•. f. Pllilol. N. F. LXVI. 17
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Abel' deswegen brauchen die heiden Daten doch nicht notwendig
aus diesem Buch entnommen zu sein. Vielmehr spricht alles da­
für, dass Ge1lius sie in seiner chronologischen Quelle gefunden
hat. Die Anknüpfung an die vorhergehende Epoche durch die
Abstandsangabe annis postea 1)3.1110 pluribus quam viginti, die Er­
wähnung des Friedensschlusses, der nicht, wie Weiss falschlich
Übersetzt, in (las Jahr des Clandius und Sempronius, sondern in
das vorhergehende Jahr (513 Van.) gehärt, ferner die Wendung
Claudium et Tuditannm eonsules secuntur Q. Valerius et C. Ma­
miliuR, endlicll die Berechnung der Jahrabstände von SopllOldes
un,1 J\'Ienanders Tod - a1l das ]Jeweist, dass Gellins nicht eine
systematische Ahlll\l1dlnng wie Vano de poetis vor sich hatte,
sonclern eine annalistische Ta belle, in der Jahr um Jahr die Er­
eignisse verz{'iclmet waren, und zwar eine synchronistiscll ange­
legte, so da~s er mit ihrer Hilfe das zeitliolle Verhältnis des
Livius zu Sopl10kles und Menander erreclmen konnte.

Fragen wir nun weiter, ob Gellius hier uen Nepos oder die
vaITonisch datierende Chronik benutzt hat, so liefern zwar die
beiden Abstandsbereclmungeu vom Toclesjahr der griechischen
Dichter, wie wir schon gesellen llaben (8. 254 f.), keinen Anhalts­
punkt. Aber die andere Abstandsangabe, welclle sich auf die in
§ 40 uud 41 hehandelte Epoche bezieht, lässt vermuten, dass
§ 42 aus derselben Quelle stammt wie § 4.0 und 41. In ~ 42
wird der Friede erwähnt, der den in § 40 genaunten Krieg be­
endigte. FÜr q,ueliengleichheit spricht auch der Umstand, dass
in § 42 ebenso das Verwandtsehaftsverhältnis des Claudius Uentho
wie in § ,10 dUR des Claudius Caudex zu Appius Caecus angegeben
wird. Folglich ist anzunehmen, dass die Daten für Livius und
Ennius in § 42 und 43 aus der varronisch datierenden
Quelle stammen.

Das Zitat aus Varro de poetis lässt dann zweierlei Er­
Idärllngen zu: entweder i..t Gellius durch die Notiz seiner chro­
nologischen Quelle an ein eigenes I':xzerpt aus Varro de poetis I
erinnert worden, oder aher hat er schon in eben jener Quelle
Jie ganze Auseinandersetzung mitsamt dem Zitat vorg-efllnden.
Ersteres ist mir wegen § 45 wahrscheinlicher (s. S. 263).

ad 14. Da Gellius in § 44 der Stadtjahrzahl 519 nicht
,Iie Eponymen beifügt, so ist zuniichst zweifelhaft, nach welcher
Aera diese Zahl angesetzt ist. Es fragt sieh, ob dies anderweitig
feRtgestellt werden kann. Der UmFltaml, dass in § 45 M. Varro
in libro ue poetis primo zitiert wird, berechtigt llinht ohne weiteres
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zu dem Schluss, dass die in § 44 stehenile Zahl ;:; t 9 in VlllTO­

nischem Sinn (= 235 v. Chr.) zu verstellen' ist 1•. "" Denn dieses

Zitat kann ebenso wie in § 43 ein Zusatz sein, den Gellius zu
der aus der chronologischen Quelle entnOllJmenen Notiz iiber die
erste dramatische Auffiihl'ung des Naevius hinzugefügt hat. Es
beweist also gar nichts fÜr die in § 44 befolgte: Chronologie.

:Finden sich für die zwei von Gellius zu 519 Urb. gestellten
Ereignisse vielleicht in anderen Quellen Zeitangaben, die znr
Erklärung der gellianischen Stadtjahrzahl dienen könnten? Das
erste Auftreten des Naevius ist sonst nirgends erwähnt; dagegen
ist die Ehescheidung des Sp. Carvilius offenbar ein rroAu6puAllTOV
gewesen 2; sie ist noch an fiinf andern Stellen mit einer Zeitan­
gahe Überliefert. Gellius selbst erwähnt die Sache noch einmal
IV 3, 2. Bier gibt er folgende Datierung: anno urllis conditae
523, M. Atilio P. Valerio conslllibus. Der Vorschlag, nach dieser
Stelle auch in X VII 21, H die Zahl 519 in 523 zu lwrrigieren
(A. Schütte, De Cn. Naevio poela r 1841, p. 15), ist ullmethodisch:
Gellius folgt an den beiden Stellen verschiedenen Quellen und
kann deshalb Rehr wohl zwei verschiedene Datierungen gegeben
haben, olme bei der eiligen Abfassung seines Buchs (s. S. 241, 1)
diese Unebenheit zu bemerken. Ohnehin ist auch die in IV 3

gegebene Datierung nicht ohne Schwierigkeit: auch hier weiss
man nicht, nach welcher Aera die Zahl 523 angesetzt ist; denn
die beigefügten Konsuln haben weder in der varronischen noch
iu einer der sonst bekannten Aeren die Ziffer 523; sie sind viel­
mehr nach varroniscller Rechnung = 527, llach kapitolinischer =
526, nach pisollisch-dionysischer = 525, nach polybisch-livianischer

= 524 Urbis.

1 Trotzdem wird fast allgemein die ·Zahl ohne Bedenken als
vlln'onische genommen und auf Grund der Stelle gelehrt, Naevills habe
seit dem Jahr 519 Varr. = 235 V. ChI'. Stücke zur Auffiihruug gebracht:
Cliuloll F. H. III 29. Fischet· Röm. Zttfl. 81. H.itschl Par. Plaut. I,
11H5, S. 4~. Mommsen R. G. rs 901, l. Peter R. G. 14 533. Teufl'el­
Schwabe R. L. G. § 95. Schanz R. L. G. 1B 65.

2 Es ist nicht die erste Ehescheidung in Rom überhaupt (Val.
Max. Il 9,2 erwähnt zB. eine frühere vom Jahr 447 Varl'.), obwohl
manche Autoren, zR. Dionys uud Plutarch, sich so ausdrüeken, sondern
uur die erste iu irgelldeiuer Beziehung. Die meisten Neueren nehmen
an, es sei die erste wegen Sterilität der Frau vorgenommene gewesell
und sie sei uf'ßhalb besonders im Gedächt.nis geblieben, weil sie gesetz­
liche Verordnuugeu über die dos zur Folge hatte (vgl. Hein Privat­
recht 452 und Bickel Rh. M. G5, 601 ff.).
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Neben dieHen beiden Gelliusstellen kommt für die Oatierllng
nur noch das Zeugnis des Diony". HaI. in Betraoht, der II 25, 7
die Ehesoheidung des Carvilius in das Konsulat des M. Pompo­
nius und C. Papirius setzt, das nach seiner Rechnung = 521,
nach varronischer Aera 523 Urbis ist. Denn Valerius Maxi­
mus (H 1,4) und Plutarch (comp. Tbes. et Rom. 6; comp. Lyo.
ct Num. 3) heHen uns nichts, weil heide keine Eponymen neDnen
UIl'l jener nur die runde Zahl 500 (s. Kempf z. d. St,), dieser
eine nach allgemeinem Zugeständnis kOlTupte Stadtjahrzahl (230
Urbis) bietet!.

Üer Tatbestand ist denmaeh folgender. Wir haben fiir die
Ellescheidung des Carvilius dni Datierungen, die in folgen tIer
Tabelle tibersichtlich zusammengetltellt sind:

Staut,jahr Eponymen
1. Dioll. HaI. II 2rl: fJ21 Di = 528 Varr. M. Pomponio C. Papirio
2. Gell. IV 3: f)23 unbekannter J\era M. Atilio P. Valerio
3. Gell. XVII 21: 519 unbekannter Aara nicht genannt.

Dass für ein und dasselbe Ereignis verschiedene Stad tj a 111"
zahlen in der Uebe1'lieferung vm-kommen, wäre an sich nicht be­
fremdlioh, da die Jahrzählung nioht einheitlich war. Dagegen
von den zwei rur die Ehescheidung des Carvilius in Anspruch
genommenen Am tsjalll'e n I~ann nur eines das richtige sein.
Denn es ist nioht denkbar, dass die SChOll in die Periode iso­
chl'onistischer Aufzeichnungen fallende Soheidung des Carvilius,
wie das allerdingR bei Ereignissen der älteren Zeit oft vorgekommen
sein mag, zuerst zeitlos, d. h. olme Anknlipfung an die Eponymen,
überliefert und erst später in die Annalen eingetragen und dann
von dem einen diesem, von einem andern jenem Amtsjahr zu­
geteilt wurde 2.

1 Zu korrigieren ist wohl 520 nach Dion. HaI. 1I 25; denn Mehst
wahrscheintich hat 1'Iutarch uie Notiz dem Dionys entlehnt, der sie ja
auch bei llesprechung deI' Romulischen Einrichtungen gibt. Hitschi
(Par. Pinnt. I U9) wollte r,;jO, Voigt (Die lex Maenia S. 137 A. ';4) 5:23
korrigieren.

2 Deshalb kann ich Ritschls Erörterung (Par. Plant. I 68 -(0)
nicht beistimmen. Nachdem er anfangs war, in IV 3 die Kon­
suln als unglückliche Interpolation anszuwerfen und in XVII 21 die
Zahl 519 in ;)28 <In korrigieren und so eine Ueberciustimmung dieser
zwei mit II 25 herzustellen, entscheidet er sich uoch
schliesslich lieber dafür, in XVII 21 die Zahl 519 zu lassen, dagegen
in IV 3 aie Zahl 52a in \,27 <In korrigieren, una uernhigtsiclJ bei der
Annahme, es habe was zu O/JOAO'fE'iTal rap bei Dionys schlecht
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Wir haben uns also zu elltsclleiden zwischen dem VA,,!

Dionys und dem von Gellills IV 3 dtueh die hezeich­
neten Amtsjl1hr. Nun ist das Zeugnis dcs Dionys nieht nUI' das
ältere, sondern erweckt auell deshalb mehl' Vel'tl'!l.ncn, weil (lie

drei Teile seiner Datierung,
und Stadtjahrzald, volllwmmen zusammenstimmen (vgI. 1Il. lWm.
Jahrzäbhmg S. 184). Dies Imnll man VOll der A des
Gellius IV 3 nicht sagen; wenigstens ist his keine ,Jahr­
zählun~ bekannt, in der das Kommhtt des Atilins und Vnl.wius
die Ziffer 523 hätte. Somit kann die Wahl Imum zweifel-
haft sein: das von Dionys gebotene ist das
richtige. Dafür spricht auch folgende Erwägung: Gibt mall die
von Gellins genannten Eponymell Vreis, so eröfl'net sich (lie Mög­

lichkeit, die Zahl 523 als varrollisclH:\ Stadtjahrzahl zu
und es steht dann nach Ausscllcirlnng fIel' durch irgendein Ver­
sehen hercingelwmmenen Konsuln die eIes Gell. IV 3 in
vollkommener Ucbereinstimmung mit dem Zeugnis des Dionys.

Naoh dem lumn auch flir Gell. XVII 21, 44 keinc
abweicllende Tradition Uber das Am tsj a 111' der Ehescheidung
vorausgesetzt werden, sondern nur eine lmdere B czi ffe r u II g fi\}'

das Amtsjahr des Pomponius und Papiriuil. Dies war nach Varro
= 523, nach Nepos 520 Urbis. Gellius aber hat die Z,thl 519.
Es Bcheint somit, als sei Gellius llier weder der varrolJisl:hen
nooh der nepotiscllen Chronil, sondern einer anderen Ta­
belle, deren Jahl'zähhmg um viel' Jalu'e von der varronischen
differierte. Diese Annahme erscheint auf den erstell Blick um so

besteollender. als duroh si.e anch das Eindringen der falschen
Eponymen in IV 3 erklärt werden könnte. ,Tene Tabelle wäre
nämlich in ihrem hier in Betracht kommenden Teil so zu denken:

519. M. Pomponius C. Papirius [523 Varr.]
520. M. Aemilius AL Iunins Varr.]
521. L. POBtumiuB Cn. Fulvius [525 Varr.J
522. Sp. Carvilins Q. FabiuB [526

2),.,L523. P. ValeriuB 1\1. Atilius (527 Varr.].

stimmen würde für die ElJescbeidung des Carvilius drei ver­
schiedene, und zwar nicht nur der Zahl, somlern dem Amtsjahr lIach
verschiedene Zeitansätze gegeben: el'stens 519 Varr. = T. Manlio C.
Atilio COB., zweitens 523 Varr. =:'11. Pomponio C. cos., drittens
527 Varr. = M. Atilio P. Valerio cos. (An die :.\lög-Jichkeit versohiedener
Bezifferung desselben Amtsjahrs scheint lUtschl gar nicht gedacht zu
haben.)



262 Leuze

Zur EI'kläruug der Datierung in IV 3 könnte man nun an­
nehmen, Gellius habe in seiner Quelle (Senius Sulpicius Rufus
de dotibus, aber nicht direkt, sondern vermittelt durch Neratius
Priscns de nuptiis) für die Ehescheidung des Carvilius nur die
Jahreszall1 523 ohne Eponymen gefunden und habe nun die Zahl,
nicht wissend, dass sie varronisch gemeint sei, in der auch
XVII 21, 44 benützten Tabelle nachgeschlagen, wo bei 523 die
Konsuln P. Valerius und M. Atilius standen 1.

Allein diese Lösung hat doch auch ihre Bedenken. Es
scheint mir gewagt, das Vorhandensein einer Jabrzählung zu
postulieren, die um vier Jahre niederer ist als die varronische, da
sichere Spuren einer solchen sonst nicht nachweisbar oder
wenigstens noch nicht nachgewiesen sind. l\uch ist das Grün­
dungsdatum, auf das eine solche Jahrzähjung führen müsste,

nämlich 01. 7, 3 (750/49 v. Ohr.), nirgends bezeugt. Ich ziehe
deshalb für XVII 21,44 eine andere Lösung vor. Der kritische
Apparat bei Hertz zeigt, dass eine von den älteren Handschriften
(T) quingentesimo & vicesimo bietet. Da nun 520 die nepo­
tische Zahl fUr das Konsulat des PomponiuR und Papirius ist,
so glaube icll, dass diese Handschrift hier die richtige Lesart
bewahrt hat2, ulld dass die Vulgata undevicesimo durch Miss­
verständnis eines Kompendiums für et entstallden ist. Die oben
genannten drei Zeugnisse würden sich nunmehr 80 gestalten:

j Erst nnchdem ich diesen Erklärungsversnch gefunden und
wieder verworfen hatte, kam mir die Schrift von M. Voigt, Die lex
Maenia de dote (18ß6j, in die Hände, aus der ich ersah, dass schOll
Voigt (A. G4) durch die Annahme einer um 4 Jahre gegenüber der
varronischen retnrdierenden Aera die Verwirrung hatte lösen wollen.
Wenn ich nun Huch diese Lösung nicht für so sicher halten kann,
wie sie Voigt erscheint, so freue it:h mich doch der Uebereinstimmung
mit ihm in der (auch von C. F. Bermann im Rh. M. Ir 1R43, S. 574
vertretenen) Ansicht, dass alle Quellen die Ehescheidung in dasselbe
Amtsjahr, und zwar in das des Pomponius und Papirius verlegt haben
miissen. Ueber die Lesart bei Val. Max. II 1, 4 urteilt Voigt nicht
richtig, weil ihm Kempfs Bemerkung entgangen ist. Auch für Plutarchs
korrupte Zahl ist seine Vermutung gewiss nicht zutreffend (so S. 260, 1).

2 T ist eine Handschrift des XII. Jahrh., die eine aus Kapiteln
des Val. Max. und des Gellius zusammengestellte Anthologie enthält
(Hertz praef. 51 ff.) und bisweilen, wenn auch nicht oft. eine bessere
Lesart bietet als die übrigen Handschriften (ib. 9G). Eine Am;ahl
solcher Fälle ist von Hosius praef. XV aufgezählt.
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Stadtjahr Eponymell
1. Dioll. HaI. II 25: 521 Di = 523 Varr. M. POlllponio C. l'apido
2. Gell. IV 3 (Neratius) 523 Val'!'. nicht genannt. 1

3. Gell. XVII 21 (Nepos) 520 Nep. = 523 Val'r. nicht g'enannt:,;"
Bei demselben .Jahr wie die Eheseheidung des Carvilil1H hat

Gellius in seiner Quelle auch die Noti", Über Naevius gefl1uden:

Cn. Naevius poeta (primull1 Tel1ffel) fabulas apu\1 populullJ dpdit.
Beide Notizen stimmen gut zu dem Charaliter der nepotisehen
Chronik. Ihre BerÜcksichtigung des I{ulturhistorischen hat sich
uns schon bei Besprechung von § 39 gezeigt, und die Literatur­
geschichte "muss in der Chronik des Nepos einen breiten Raum
eingenommen haben" (MÜnzer Beitl'. 337 f.). Ist aber die Her­
leitung der beiden Notizen in § 44 nnd 45a aus Nepos und die
von uns angenommene Lesart 520 richtig, so ist der Beginn:
der dramatischen Auffiihrungell (les Naevius nicht ins
Jahr 519 VaTI'. 235 v. ChI'. zu verlegen, sondern ins Jahr 520
Nep. = 523 Van. = Pompon i 0 et Pa piri 0 cos. = 231 v. ChI'.

Zu der kurzen chronographischen .Notiz iiber Naevius hat
Gellius bei der Redaktion des Kapitels - ähnlich wie in ~ 43
zu der Notiz über Ennius - einen Zusatz aus Varro de po(itis

gemacht; dieser beginnt mit relativischer AnknUpfung: q uem
M. Varro in libro de poetis primo stipendia fecisse ait bello
Poenico primo etc.; auch das Zitat aus Poreins Licinu8 ist aus
Vano übernommen 2.

ad 15. Der 11. p uni s ehe K r i e g beginnt im Amts­
jahr des P. Cornelius und Ti. 8empronius = 533 Nep. = 536 Varr.
Es ist wohl anzunehmen, dass Gellius die Abstandsangabe mit
Hilfe derselben Tabelle ausgerechnet hat, aus der er das den
Terminus a quo bildende Datum in § 44 entnahm. Von 520
Nep. bis 533 Nep. sind bei inldusiver Zählung (vgl. § 13, 25, 42)

14 Jahre zu rechnen. Gellins hätte also, wenn die Voraussetzung
richtig ist, die genaue Differenz 14 auf die runde Zahl 15 auf~

gerundet und deshalb fere hinzugesetzt s.

1 Die in den Handschriften des Gellius stehenden waren jeden­
falls in der Quelle (Neratius) nicht angegeben. Entweder hat Gcllius
selbst (so vermutet C. F. Hermann Rh.1\'[. II 574) oder ein Glossator
in früher Zeit beim Nachschlagen der Zahl 523 in einer Konsultabelle
eiu Versehen begangen.

2 Deber die aus Varro de poetis stammenden Notizen vgl. Fr. Leo
Plautinische Forschungen, 1895, S. 58.

a Zu vergleichen ist die ähnliche Abst:ndsangabc in § 42, wo
Gellius auch nicht die exakte Differeuz mitteilt. Wenll fere, ferme
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Der daran sich anschliessende Sc 11 I u s s ab s (J h ni t t §47
bis 49 steht eigentlich anllserhalb des Rahmens der von Gellills
angektindigten synchronistischen Uehersicht § 1 und § 50)
und trägt auch ein ganz. anderes Gepräge, sofern hier die l\'1änner
nur eben flüchtig aufgezählt und nicht mit Daten der politillcl1en
Geschichte verknüpft sind, Ich zweifle, ob man bier nach den
Quellen fragen darf; ich möcllte glauben, aass ein Mann wie
GelIius eine solche blosse Aufzählung der lll\uptsächlichsten rö­
mischen Dichter ohne jegliclleR Detail jederzl:'it aus dem Kopf
niederschreiben konnte. Auch sagt er ja im Eingang, dass seine
Exzerpte aus den Ubri chrouici nur die Zeit bil3:z.um IL1'pun,
Krieg betreffen, Er hat also wohl § 47-49 aus dem Ge­
d ä c h t n i s h i 11 zug e füg t.

Die Aufzählung römischer Dichter wird störend unterbrochen
durch die Erwähnung der Phi los 0 p h eng e san d t!l C h a f t,
Denn wenn Gellius fortfährt: neque magno intervallo postea
Q. Ennius et iuxta CaeeilillS et Terentius, 110 enthält das einen
ehronologiscllen Fehler: Ennius ist !lehon 169, Cäcilius 168,"'Te·
rentiue 159 v, Chr., alle drei also vor der PhiIosophengesandtschaft
(155 v, Chi'.) gestorbfln. Dieser Anaohronismus ist vielleicht so
7.U erklären: ursprünglicll sohlos8 sich § 49 unmittelbar an § 47
an; dann wal' die Zeitangabe lleque m3.gno intervallo postea
ricbtig, Nachträglich wollte Gcllills noch die (UUdl VI 14, 8 er­
wähnte) Philosophengesandtschaft einschieben. Nach einem Platze
suchend, wo er flie unterbringeu könnt!', erinnerte er sich, dass
untel' den genannten Mällnern am ehesten Cato mit ihr in Be·
ziehung zu bringen sofern dieser bekanntermassen dafür ge­
sorgt hatte, die Gesandten möglichst ~bald wieder ahzufertigen,
damit sie nicht Zeit hätten, die römisclle J ugend.:z.n verderben.
Da nun aber mit Cato schon Plautus durch die Antithese: M. Cato

und ähnliches bei Zahlen wie 4,52, 847 stehen,· so ist klar, dass
s:e nur aus Urhanität oder Vorsicht hinzugesebt sind; wenn sie dagegen
bei Zahlen wie Ib, :WO, 400, 470, 4\J0 stehe:1, so ist immer mit einer
doppelten Möglichkeit zu rechnen: es kann auch hier die Zahl genau und
fere nur aus Besoheidenheit hinzugesetzt sein, ehensogut k a n nabel' auoh
eille Abrundung Es ist deshalb nicht zu billigen, wenn
Holzapfel (R. Ohr. 245,1) als sicher voraussetzt, dass 15 die genauC
VOD GelIius bereohnete Differenz sei, und daraus den Schluss zieht, el'
habe die Oarvilianische Ehescheidung ins (536
52l Val'r. gesetzt, wobei stillschweigend Doch eine
ul1sichere Voraussetzung eingeführt ist, dass nämlich Genins hier ex­
klusiv gerechnet lmll(l,
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orator in civitate et Plautus poeta in scena f10ruerunt eng
verlmUpft war, 80 konnte er die Notiz erst nach f1oruenll1t ein­
~chieben.

Naohdem wir nunmellr alle in bestimmten Zahlen aus­
gedrüclden Zeitangaben und die daran sich anschliessenden No­
tizen besproohen haben, Rind nooh einige Fälle iibrig, in denen
Gellius das z e i t I ich e Ver h ä I t n i s z w iso h e 11 ein e m
griechisohen und einem römischen Ereignis nur
in ga n z u n be s tim m te n Aus d l' Ü c k e n (zB. ea fare tem­
pestate, haud multo post) a n gib t. Hier ist eben deshalb nicht
immer zu ermitteln, welche Zeitrechnung den Angaben zu­
grunde liegt:
16. BlUte des Empedoldes - per eas tempestates Dezemvirn

in Rom (§ 15)
17, Gallische Katastrophe neque multo postea BlUte des I!~u­

doxos und Treffen 11ei Korinth~(§ 38)
18, Schlacht bei Leuktra ac brevi post tempore erster pIe­

beiscller Konsul in Rom (§ 27).
ad 16, Nach der Kremera;;;chlacht (277 Varr,) geht Gellins,

mit der unbestimmten Formel iuxta ea tempora einen Zeitab8tand
von etwa 30 Jahren überbrüchnd, zu der BlUte des Em11edokles
weiter. Diese wurde von Apollorlor auf 01. 84, 1 (444/3) an­
gesetzt. 01. 84, 1 ist nach Nepos = 307/8 Urb., nach; Varro
-= :110/1 Urb. Das erste Dezemvhatsjabr ist bei beiden = 303 Urb.
Mit der Formel per eas tempestates wäre also nur eine annähernde
Gleichzeitigkeit, kein genauer JallrsynchronisllJus gemeinf, falls
Gellius die Daten dem Nepos oder der varronisch reclll1enden
Tabelle entnahm. Doch ist vielleicht folgender Umstand der
Beaehtung wert, Nach der Jabl'zählung des Fabiua Pictor trifft
das erste Dezemvirat auf 01. 84, 1 und es fallen danach die
Blute des Emperlokle8 und die ersten Dezemvirn genau in das­
selbe Jahl', Dass es libri chronici, d. h. synchronÜ;tiscbe Be­
Rmtenlisten mit beigeschriebenen historischen Notizen, nieht blass
naeh den fiystemen des Nepos und des Varro, sondern auch nach
dem des Fabins gegeben habe, möchte ich nicbt für unmöglich
halten 1, Und die Formel per eas tempestates könnte von Gellius

1 Unter 01. 84, 1 steht das ersle Dczemvirnkollegium bei Diodol'
XII 23. Dass hierin die Rechnung des Fabius gegeben ist,:suchte ich
Röm. Jahrzählung S. 43. 90 f. wahl'scheinlich zu machen. Dass Tabellen
mit d'l' Fahischen EponymenHste jlOeh in der Zeit des Orosius vor­
handen waren, glaubte ich eb. S. 95 zeigen zu können (vgi. auch S. 92
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ebelJsogut zum Ausdruck eines in seiner Quelle gefundenen J ahr­
synchronismus gebraucht worden sein wie istis ferme temporibus
in § 11, qua tempestate in § 17, isdem ferme tempestatibus in
§ 31) (vgl. S. 2;16). Da nun seine Bemerkung, er habe die [~x­

zel'pte variis diversisque in locis gemaeht, darauf hinzuweisen
scheint, dass er auoh varios diversosque libros ohronicos ex­
zerpiert habe (s. S. 238), so dürfte vielleicht die Vermutung nicht
zu gewagt sein, dass zu deu von Gelliusbenützten Quellen auch
'eine fabisch reohnende Chronik gehört habe. Als sicher
möchte ich diese Vermutung freilich keineswegs bezeichnen, da
die Zeitbestimmung pel' eas tempestates doch eine sehr dehnbare
ist, und ein anderes Indiziulll der fabischen Rechnungsweise in
unserem Kapitel sich nicht vorfindet.

ad 17. Ein sichereres Resultat lässt sich für § 22 und 23
gewinnen. Nach Erwähnung der Gallischen Katastrophe fährt
Gellius fort: neque multo postea Eudoxus astrologus in terra
Graccia nobilitatus est Lacedaemoniique ab Atheniensibus apud
Corintbum superati, duce Phormione. lVlit diesem Sieg der
Athener bei Korinth ist zweifellos die Vet'nichtung der spar­
tanischen Mora durch Iphikrates gemeint, die bei den
attischen Rednern so oft erwähnt wird; duce Phormione ist ein
Irrtum des Gellius oder seines Gewährsmanns statt duce Iphicrate.
Das Treffen fiel in den Anfang von 01. 97, 3 (390/89 v. Chr.).
Dieses OIj'mpiadenjahr ist bei Nepos = 361{2 Urbis; das Amtl!­
jahr der Gallischen Katastrophe musste bei Nepos (wie bei Poly­
bios und bei Livius V 54, 1)) die Ziffer 365 Urbis führen. Folglich
kann Gellius die von ihm gegebene Reihenfolge der beiden Er­
eignisse jedenfalls nicht aus Nepos entnommen haben, da in
dessen Chronik das Treffen bei Korinth vielmehr vier Jahre vor
der Gallischen Katastrophe erwähnt sein musste.

Dagegen konnte die von Gellius gegebene Anordnung deI'
beiden Ereignisse leicht entstehen bei Benützung einer varronischen
TabeIle. Nach varronischer Aera ist das Amtsjahr der Gallischen
Katastrophe 364 Urbis und wird tabellarisch geglichen mit
01. 97, 2. Das Treffen bei Korinth aber (01. 97, 3 = 364/5 Varr)
konnte zu 365 Urbis gestellt sein. So würde sich der von

A. 124). Die lateinischen Annalen des Fabius, die wie es sich auch
mit dem Verfasser verhalten mag - wohl die gleiche Chronologie
befolgten wie die griechischen, waren zu Gellius Zeit bei dcn Buch­
händlern zu haben, wie Gell. V 4 beweist.
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Gellius gebrauc1lte Ausdruok neqne multo postell. leicht erklären.
Der darin liegende clll'onologische Fehler (in Walu'heit ist das
Treffen bei Korinth 390 v. Chr., die Gallische groberung erst
387 v. Chr.) Kommt also nicllt auf Rechnung des Gellius, sondern
hängt mit dem Mangel der val'ronischen Jahrzählung zusammen,
die durch die Einfügung der vier Diktatorenjahre die Gallisolle
Katastrophe um vier Jahre in deL' Olympiadenära zu hooh hinanf­
gesc1lOben, ihr Amtsjahr mit 01. 97, 2 statt mit 01. 98, 2 ge­
glicllen hat 1.

Demnach ltann § 22-23 nicht aUB Nepos, l30ndern nnr aus
ein e I' V a l' r 0 n i i! ehr e c h n end e n Q u eIl e stammen.
Dasflelbe ReBultat haben wir für den Synchronismus zwisohen
l\:[anlius' PrOZel!B nnd Aristoteles' Geburt in § 24-25 gefunden
(8. 253). Mit § 22 aber gehären § 20 und 21 eng znsammen, so
dass wir den ganzen Abschnitt von § 20 bis § 25 der varronisch
reohnenden Quelle zl1weiBeu können.

Die Notiz über Eu d 0 x 0 s haben wir bis jetzt zurüok­
gestellt. Offenbar fand Gellius die Blute des Elldoxos in seiner
Quelle beim gleichen Jahre angemerKt wie daB 'freffeu bei Korinth,
also bei 01. 97, 3. Da ApollodQr (bei Diog. Lael't. VIII 90) die
&KIlI1 des Eudoxos viel später, nämlich in die 103. Olympiade,
setzte, so vermutet Jacoby (Apollodor 315), die Notiz des Gellius
beziehe sich vielleicht urspriinglich auf den Beginn der Studien
nnd eB Bei daraus nur irrtümlich und aus Nachlässigkeit ein
Datum fiir die &KfJ~ gemacht worden. Allein es sclleint mir doch
aucll eine andere Erldämug möglich zu sein. Jacoby bezeiclmet
eR als wahrsoheinlicll, dass eB an sicheren Indizien zur clll'ono­
logischen Bestimmung des Endoxos fehlte (8. 316) und dass
Apollodol' nur den einen Anhaltspunkt hatte, dass E. in 01. 103, 1
(368/7) stellvertretendeB Schulhaupt in Abwesenheit Platos war;
dieses hervorstee.lulllde Ereignis bezeichnete er dann nach bekannter
Methode als die &.Klltl des Mannes. Andere aber mochten anders
rechnen. \Vährend nach Apollodors Ansatz Eudoxos wesentlich
jünger ist als Plato (um 20 Jahre), wird er von einigen als

1 VgJ. m. Röm. Jahl'zählung S. 332 ff. Unger (Rh. M. 16)
will den bei Gellius vorliegenden Anachronismus aus einer Kontami­
nation der varronischen und ll"potischcn Acra erklären: Gellius 80ll

für Roms Einnahme bei Nepbs die Zahl 351, fitr deu athcllischen Sieg
bRi Varro die Zahl 3M Ul'bis gefunden haben. Uebel' die dabei zu­
grunde liegende Ansicht von Nepos Jahl'zählung 8. S. 239,.1 und 270, 1.
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~hIKIWTrJ~ Platos bezeichnet. Diese werden dann die Daten des
EUiloxos ebenso an die des bekannteren Plato angeschlossen
haben, wie die Fixierung des Hippokrates sich stets nach der­
jenigen seines Altersgenossen Demokritos richtete. Ueberträgt
man nun den (nach Jacohy 309) von den alten Autoren bevor­
zugten Ansatz des Neantbes fiir PlatoiJ Gehurt 01. 87, 4 auf
Eudoxos, so fällt sein 40. Jahr bei inldusiver Rechnung in der
Tat in 01. 97, 3. Vielleicht itlt also dasl10bilitatus est des Gellius
doch nicht ein nachlässiger oder irrtümlicher Ausdruck des Ex­
zerptors oder seines Gewährsmanns, sondern beruht auf einer
von Apollodar abweichenden Berechnung der Lebenszeit des
Eudoxos 1.

ad 18. In § 26 und 27 bieten die ganz unbestimmt ge­
haltenen Abstandsangaben keinen Anhaltspunkt zur Bestimmung
der zugrundeliegenden Zeitrechuung. Aliquot annis post bellum
Senonicum (365 Nep" 364 Varr.) setzt Gellius die Schlacht hei
Lenktra (01. 102, 2 = 380/t Nep. = 383/4 Va!"!".), sodann brevi
post tempore den ersten plebeiscben Konsul (389 Nep., 388 Varr.).
Man könnte höchstens aus dem Umstand, dass er an das bellum
Senonicum, d. h, die Galliscbe Katastrophe (vgl. § 21, 22, 25) an-

1 Dafür spricht auch, dass der Ansatz des Gellius nicht vereinzelt
ist, sondern bei Eusebius wiederkehrt; denn wenn bei Hieronymus die
Notiz "Eudoxos llstrologus agnoscitur" zu 01. 97.1 gestellt erscheint,
so liegt hier wohl eine der so häufigen Ideinen Verschiebungen vor
(statt 01. 97,3), Es findet sioh aber bei Euseb. nooh eine andere
Notiz über Eudoxos, zu der Jacoby (Ap. 315) bemerkt: "Durchaus ab­
weichend ist der offenbar falsche Ansatz im Kanon Eusebs s. 01. 89,2
[89, L AP, 89,3 T Armen.] Eudoxus Cnidius clarus habetuI', dessen
Entstehung ich freilich nicht erklären kann". Vielleicht darf ich hiezu
eine Vermutung wagen. Ich glaube, dass hier die Blüte mit der Geburt
verwechselt ist wie so oft (vgl. zB. Hieronymus 01. 88,4: PLato nascitur,
Armen. 01. 8!J, 1: Platon oognitus est); da.nn aber bildet a.uch diese
Notiz eine Bestätigung dafür, dass Gell. XVII 21,44 und Hieron.
01. 97,1 nicht auf den Beginu der Stndien sich beziehen, sondern wirk­
lich auf einen von Apollodor abweichenden Ansatz der dKI!f\ zurück­
gehen, der den Eudoxos als l'jAIKUhTI1<; Platos behandelte. Es ist
dabei die Geburt des Eudoxos offenbar gleichzeitig mit Platos Ge­
burt gesetzt und dann mit dieser in andere Jahre verschleppt worden;
es sind nämlich alle auf Plato bezüglichen Angaben des Kanons um
3-4 Jahre verschoben (Jacoby Ap. 308). Man wird also sagen dürfen,
dass die beiden ellsebischen Daten für F:lldoxos miteinander in Rc­
hItion stehen: das el'stc (01. 89, verschoben aus 01. 87,4) geht auf die
Geburt, das zweite (01. 97, I, verschoben aus 01. 97,3) gebt auf die Blüte.
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kniipft, den freilich unsicheren Schluss ziehen, d,tss § 2G -- 27 ans
derselbeu Quelle exzerpiert sei· wie § 20 - 25, also aus deI'
v a r r 0 n i II (J h r e c h n e II den C h r 0 n i k.

Wir stellen nun das Ergebnis der vorstehenden TIntersuchungen
Über die Quellen der einzelnen Zeitangaben in einer Tabelle zu-
sammell : Seite

25G

265-266
245- 246
247-248

266 -268
2G8

248-251

242
251--253

252
243-24f>

253
eine

NepOll in primo chronico (zitiert)
Eine varrollillch rechnende Chronik
Nepos (zitiert).
Nepoll
Eine varronilloh l'echnende Chronik
Eine fabisch rechnende Chronik oder
der beiden andern
Eine varronisch recbnemle Chronik
Nepoll
Eine varronisch rechnende Chronik

253-254.
? (wohl die varroniNch rec1mende Chronik)
Eine varronisch rechnende Chronik
Nepos
Eine varfonisch reclmemle
Zusatz aus Varro de poet.is

§ 26 -27.
§ 28-36.
§ 37-39.
§ 40-43.

§ 16-18.
§ 19.
§ 20-25.

Chronik, mit
in § 43

2">4-255. 257-258
§ 44-46. Nepos (oder eiue um vier Jahre gegenÜbel'

der varrouischen Zählung retardierende Ta­
belle ?), mit Zusatz aus Varro de poetis 1Il

§ 4:i . 258 263
§ 47-49. Aus dem Gedächtnis hinzugefügt 264

Von Wichtigkeit i~t es, die .Formeln ins Auge zu fassen,
mit denen Gelliu~ bei der Redalition des Kapitels die Ver'
b j n d u Jl g Z w i ~ c h e n sol c h e n Ex zer p t e n herge~tellt llat,
die aus y e l' s chi e den re c h n end e n Q u e 11 e n s t a m m­
te n. Meistens gebraucht er zur Anlmüpfung nur das nichts­
sagende deinde und leitet das neue Exzerpt mit einer nicht auf
die vorllergenannte Epoche bezÜglichen, sondern davon unab­
hängigen, absoluten Zeit.bestimmung (Königsregierung oder Stadt­
jalll'zahl) ein, so in § 4, 8, 9, 16, 19, 28, 37, 40, 44. Selten nur
gibt er das zeitliche Verhältnis zu der vorausgehenden Epoche
an und dann nie mit einer bestimmten Zahl, sondern in ganz
allgemeinen Wendungen, so in § 12 mit post dein(Ie pancis annis,
in § 14 (der Übrigens vielleicht aus derselben Quelle stammt wie

§ 3.
§ 4-7.
§ 8.
§ 9-1L
§ 12-13.
§ 14-15.
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das Vorhergehende (s. S. 265 f.), mit iuxta ea tempora, in § 20
mit et (set: Hosius) ea fere tempelltllte I, in § 26 (der aucll

viclleicht mit dem Vorhergehenden derselben Quelle entstammt),
mit aliquot r1einde anuis post helium Senonicull1. Gellius hat sich
alBo gehtitet, Dl>ten, die ver!lc1Jiedenen Quellen entnommen sind,
miteinander in eine durch bestimmte Zahlen ausgedrückte Relation

zn bringen.
Im Anschluss an die von Unger aufgestellte Ansicht hat

So lt a 11 das Kapitel geradezu als das Idassisßhe Beispiel dafül' be­
zeichnet, wie von späteren Autoren Angaben verschiedener Aeren
ab Urbe condita miteinander kombiniert und ineinander gewirrt
und tiadurch bedauerliche Fehlet' in die synohronistische Zn­
sammenstellung griechischer und römischer Ereignisse hinein­
getragen worden seien (Phil. 58, (68). Die s e A n 8 i c 11 t hat

sich bei unserer Untersuchung in keiner Weise

1 Unger (Rh. M. 35, IG f.) glaubt hier wieder eine At'renkouta­
millatioll anuehmen Zll mÜssen: Gellius habe für ~okrates Tod bei
Varro 35:, Urbis und für Vejis Fall bei Nepos 35:, Urh. gerundeIl und
deshalb, durch die gleichlautende Jahreszahl verführt, die beiden Er­
eignisse in dasselbe Jahr gelegt. 1\1an beachte wohl, dass Ungers An­
nahme, das Amtajahr von Vejis Fall (358 Varr.) habe bei Nepos die
Ziffer 355 geführt, auf der Voraussetzung beruht, die Formel
ea iere tempestate bedeute einen genauen Jahrsynohronismus, Das
k a llll die Formel alh3l'dings bedeuten (I'gl. S, 244, 1. 246), 111 u s s es aber
nicht, unu eil ist deshalb nicht erlaubt, diesen Sinn der Formel hier
als sicher vorauszusetzen und daraus einen Schluss auf Nepos Jahr­
zählung abzuleiten. (Nach unserer Ansioht ist das Amtsjahr von Vejis
Fall bei Nepos 859 Urbis.) Weiterhin ist Ungers I\:ombinatioll auoh
ueshalb zu heanstanden, weil die Notiz über Sokrates Tod gar nicht
aus der vat'ronischen Quelle, sondern aus Nepos stammt. Denn der
Ansat7. der liO Tyrannen und ues Dionys auf 347 Urbis ist sicher aus
Nepos entnommen, wie auch Unger aunimmt (s, oben S. 247). Dantn
ist aber unmittelbar mit der Formel paucisque annis post die Notiz
über Sokrates angeschlossen, so dass man diese auch als aus Nepos

betrachten muss. Andererseits ist die Angabe über Vejis
Fall wohl nioht, wie Unger meint, aus Nepos entnommen, sondern
bildet den Anfang' eines längeren, aus der varronischen QueIJe stam­
menden Exzerpts (s. S. 26G ff.). Ich nehme somit an: Für Sokrates Tod
(01. 95, 1 = 351/2 Nep.) hatte GelJius in seinem die nepotische
Zahl 352; für Vejis Fail hatte er in einem andern Exzerpt die varl'o­
nische Zll.hl 358 Urbis; als er bei der Redaktion des Kapitels die
beiden Exzerpte aneinllnderfügto, verhand er sie durch die Formel eil.
fere tempestate, die also hier nur eine annähernde Gleiohzeitigkeit
ausdrücken soll.
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be s t ä t i g t. Nirgends hat Gellius für ein und daRRfllw Er­
eignis die verschieden lautenden Zeitans1itze ues Nepos und Varro
verglichen oder Jll seiner Uebersicht nebelleinandergcstellt 1 i
llirgends hat er zwei verschiedene Ereignisse, durch gleichlautende
Jahreszahlen aus verschiedenen Aeren verfUhrt, cinem und dem­
selben Jahr zugescluieben 2; nirgends endlich lJat er das Intervall
zweier Ereignisse deshalb falAeh berechnet, weil er für das eine
den nepotischen, rur das andere den varronischen Ansatz zugrunde
legte 3, Die aus den verschiedenen Quellen exzerpierten Zeit­
angaben sind nicht ineinandergewirrt, sondern reinlich auseinander­
gehalten. Die Tätigkeit deS Autors bei der Redaktion des Ka­
pitels bestand nur in einer chronologisclJen Einordnung der aus
den verschiedenen Quellen stammenden Exzerpte. ZB. lag aus
Nepos ein römischer Synchronismus für Marathou und ein solcller
für die 30 Tyrannen, aus der Rl1deTen Quelle eine Notjz Über die
annähernde Gleichzeitigkeit von Salamis- und Kremeraschlacht
vor: die letztere musste nattirlich zwiscllen die beiden anderen
eingeschoben werden. Bei dieser, wie er selbst. sn.gt, flüeht.ig ge­
machten Zusammenstellung hat er wohl die Werke, aus denen
die Exzerpte stammten, gar nicht mehr zur Band genommen
(vergl. praef. § 2).

Einer Ineinanderwirrung zweier chronologiseher Systeme hat
sich Gellins nicht schuldig gemacht j dieser Vorwurf i8t un-'
berechtigt. Die Versündigung gegen uie Chronologie, die darin
liegt, dass Gellius in demselben Kapitel einen Teil der Daten
naelJ dieser, einen andern naulJ jener Aera gegeben hat olme die
leiseste Andeutung dieser Verschiedenheit, ist immer noch arg
genug und soll keineswegs entschuldigt werden. Es wäre bei
det' Redaktion des Kapitels seine Pflicht gewesen, die Zeitan­
gaben der verschietlenen Exzerpte auf eine einheitliohe Aera zu
rednzieren. Leider hat er auf solche 'acris atque subtilis cura'
verzichtet (§ 1). Aber vielleicht hat er an die Verschiedenheit
der Aaren überhaupt nicht gedacht. Auch Livius, Velleius, Plinius

1 Wie Rohde für Humers Blüte, Unger und Soltau fiir Marathon
angenommen hatt.en, s. dagegen S. 243, il. 244 f.

2 Wie Soltau fiir die 30 Tyrannen und Dionys in § Hl, Unger
für Sokrates Tod und Vejis Fall in § 20 angenommen hatte, s. dagegen
S. 247. 270, 1.

a Wie Unger fiir die gallische I{atastt'ophe und' das Treffen bei
Korinth in § 21) angenommen hatte, s. dagegen S. 267, 1.
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haben aus ihren Quellen Jahreszahlen versohiedener' Aeren repro­
duziel't, ohne eine Ausgleichung vorzunehmen.

VOll den Quellen des Ka.pitels ist die eine die Chronik des
Co \'n cl i us Ne pOS, dessen Datierungen aus der griechischen
Geschichte nach gewöhnlicher Annahme auf Apullodor zurür:lrgehen,
und zwar durch Vermittlung einer pl'osaischen, zu den Archonten
auch die Olympiadenjahre hinzufügenden Chronik!,

Aus Nepos stammt aber nicht, wie man ,;ewölmlich meint 2,

der grössere Teil der in dem l{apitel vereinigten Exzerpte. Vi e I
umfangreicher sind vielmehr nach den vorstellenden Unter­
suchungen die Parti e n, die aus der v ar rOll ia eh da ti er end e II

Ch l' 0 Il i k entnommen sind. Wen diese zum Verfasser hatte. ist.
nicht mit Sichel'heit auszumachen. Gewöhnlich denkt man an Vafl"O
selbst und sieht in dessen annalium libri tres die zweite Quelle
des Kapitels B. Indessen bestimmte Beweise sind für (Helle Vel'­
mutung nicht vorhanden 4. So könnte z. B. auch an den liber
annalill des Atticus gedacht werden, von dem ja bekannt ist,
das!I er die varroniscbe Chronologie hefolgte. Mall wende nicllt
ein, Atticns habe nur die römische Geschichte behandelt. Dass
er den Rahmen weiter spannte, geht schon aus der Aeusserung
Ciceros 01'. 120 hervor (maxime !lcilicet nostrae civitatis, sed
etiam imperiosorum populorllm et regum iIlnstrium). Neuerdings
hat Münzer (Renn. 39. 1904 S. 78) die Benutzung des liher
I\nnalis auch für nichtrömische Ereignisse bei Cicero mit aller

1 Jacoby Apollodor S.33. Doch scheint mir die Hypothese VOll

der Abhängigkeit des Nepos von Apollodor aus Gründen, die ich llier
nicht näher ausführen kann, nieht so ganz gesichert zu sein.

2 ZB. Diels im Rh, M. iJ1,32. Unger Rh. M, 35, 13.
ß Ritschl Op. phi!. III 44l:l,2. Ungcr Rh. M. 35, 13. Ruske

S. 25. Soltau Phil. 58,568. Hosius praef. p. 54. Mit besonderer .Be­
stimmtheit Sanders in dem S. 240, 1 zitierten Aufsatz S. ,H, 44 f.

4 Es ist bemerkenswert, dass gerade in den varl'onisf:h datierten
Angaben des Gellius sich mehrfach Abweichungen von Apollodors
Ansätzen finden (zR das Altersverhältnis VOll Demokrit und Sokrates
iu § 18, die Blüte des Eudoxos in § :?,3, vielleicht auch der Ansatz fiir
Solons Gesetzgebung in § 4). Für VarI'o aber wird angenommen, dass
er sich für griechische Daten nicht an Apol1o(lor, sondern an Kastol'
hielt (Wachsmuth Ein!. 144), der in manchen Ansätzen VOll Apollodor
abgewichen sein mag. Indes beweist auch diese Heobachtung nicht,
dass Varro selbst die Quelle des GeIlius gewesen sein muss; denn seine
Ansätze können auch in andere, seiner Zeitrechnung folgende Chroniken
übergegangen sein,
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wünschenswerten Sicherheit nacl1gewiesen. Vor allem wal' bei
Atticus die athellische Geschichte beriicksichtigt. Nun sind es
in der Hauptsache athenische Ereignisse oder reges illustres
(Philipp, Alexander), deren Datierung auf die varronisch rechnende
Quelle zurücligeftihrt werden musRte. Aucl1 fUr Einzelheiten, wie
die falsche Datierung der letzten Reise Platos (s. S. 250), die ver­
hältnÜnnässig eingebende Bel1andlung der Kaudinischen Schmach 1,
die Angaben über Livius und Ennius 2 lässt sich mit Hilfe Cicero8
nachweisen, dass sie bei Atticus zu finden Wal·en. Zitiert wird
allerdings der liber annalis weder hier noch sonstwo bei Gellius.
Aber aucll die Annaleu des Va1'1'O werden nie erwähnt; über­
haupt findet sich nirgendR bei ihm ein Werk genannt, das mit
der llier in Betracht kommenden Chronik identifiziert werden
l,önnte. Dass aber Gellius auch 80nst manche Quelle benutzt
hat, ilie er nicht nennt, ist allgemein bekannt. Ich will mit
diesen Ausführungen nichts weiter bezwecken aIR davor zu warnen,
dass man mit so unbedingter Sicllerheit wie 8allllers von Varros
Annalen als Quelle des Gellius spric1lt. Denn ausseI' den Werken
des Varro und Atticus mochte es noch manche derartigen Chro­
niken geben. ßc1lOn im Jallre 709/45. scheint ein Konkurrenz­
unternehmen entstanden zu sein, das des Libo (Cic. ad Att. XIII
30, 3. 32,3.44,3), und andere folgten; denn es ist das ScMcksal
solcher Geschichtsabrisse, dasR jeder neue den älteren verdrängt"
(Münzer Herm. 39, 93; vgJ. auch Beitr. 342).E s wird des­
halb am geratensten sein, die von Gellius be­
n ü t z t e, va 1'1' 0 n i s chI' e c h n e TI d e Q u e 11 e u n ben a n n t
z u Ia s seil. Ja, vielleicht ist sogar mit der Möglichkeit zu
rechnen, dass die Exzerpte mit varronischer Datierung gar nicht
alJeaus ein und derselben Quelle stammen, sondern dass Gellills
mehrere varronisch rechnende Chroniken gekannt und exzerpiert
bat. Nacll der Andeutung in § 2 dal'! man ja die in unserem
Kapitel vereinigten Zeitangaben nur als eine Auswahl der dem
Gellius zu Gebot stehenden Exzerpte über die Lebenszeit be­
rühmter Männer betrachten.

Mit Sicherheit lässt sich in einigen Zeitangaben des Kapitels

1 Vgl. § 36 mit eie. de off. III 109, wozu Miiuzer (Herln. 39,92)
bemerkt: "Alles empfiehlt die Annahme, dass die Grundl,age CiCCI'OB

die bei diesem Jahre ziemlich ausführlichen Angal)en des liber annalis
waren".

2 Vgl. § 42 und 43 a mit Oie. Brut, 72 r. (Münzer Herrn. 39,55 ff.).
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXVI, 18
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die nepotische, in anderen die varronische Stadtj(tbrzählung kon­
statieren, Es ist im Lauf der UnterllucllUug die Frage aufgetaucht,
ob nicht in § 15 die fabische und in § 44 eine um 4 Jahre von
Varro diffel'ierende Jabrzählungsform alil zugl'undeliegend anzu­
nehmen sei. Die heiden Fälle liegen nicM ganz gleich, sofern
es sich im ersten um eine bekannte, im zweiten um eine sonst
nicht nachweisbare Aerll- handeln wUrde. Da zudem letztere
Stelle durch Benutzung einer handschriftlich bezeugten Lesart in
Uebereinstimmullg mit der nepotischen Zählung gebracht werden
kann. so wird es nicht angezeigt sein, hier die Spur einer ab­
weichenden .Tahrzählnng zu statuieren. mochte ich in
§ 15 die Benützung einer fabisch rechnenden Chronik aus den
S. 265 f, angegebenen Gründen zwar nicht fiir sicher, aber doch
für sehr \vobl möglioh balten.

Tiibingen. Oakar Leuze.




